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1.  Prüfungsauftrag

Die

Stadtwerke Niederkassel,
Niederkassel,

(im Folgenden auch "Stadtwerke" oder "Eigenbetrieb" genannt) werden als Sondervermögen der Stadt
Nie der kas sel als Eigenbetrieb geführt und sind damit ge mäß § 106 der Ge mein deord nung für das Land
Nord rhein-Westfalen a.F. (GO NRW) ver pflichtet, den Jah res ab schluss und den La ge be richt prü fen zu
las sen. 

Dementsprechend hat uns die Betriebsleitung der Stadtwerke durch Prü fungs ver trag vom
23. Dezember 2019 mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nord rhein-West falen (im Fol gen den
auch GPA NRW genannt) schriftlich be auftragt, den Jah resab schluss zum 31. Dezember 2019 un ter
Ein be zie hung der Buch füh rung und den La ge be richt für das Wirtschaftsjahr 2019 ge mäß § 106 GO
NRW a.F. i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW vom 18. Dezember 2018 und der Verordnung
über die Durch füh rung der Jah res ab schluss prü fung bei Ei genbe trie ben und prü fungs pflich tigen Einrich-
tungen für das Land Nord rhein-West falen - kurz Prü fungs verord nung - so wie nach den ein schlä gi gen
Prü fungs stan dards und Prü fungs hin wei sen des In sti tuts der Wirt schafts prüfer zu prüfen und hier über zu
be rich ten.

Unsere Prüfung ist um eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung für das Wirtschafts-
jahr 2019 nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert. 

Diesen Bericht über unsere Prüfung erstatten wir nach Maßgabe der deut schen Grund sätze ordnungs-
mä ßi ger Erstellung von Prü fungsbe rich ten (IDW PS 450 n.F.) sowie den Prüfungshinweis PH 9.450.1
zur Berichterstat tung über die Prüfung öffentlicher Unternehmen des In sti tuts der Wirt schafts prüfer in
Deutsch land e.V., Düsseldorf, an den Eigenbetrieb. Auf trags ge mäß ha ben wir den Prü fungsbericht um
Er läu te run gen zu den recht li chen Grund la gen (Anlage 6) erweitert.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an wend ba ren
Vor schriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten die am 23. Dezember 2019 /
10. Januar 2020 ge troffe nen Ver ein ba rungen sowie ergänzend die als Anlage 9 bei gefügten Allgemei-
nen Auftrags bedin gungen für Wirt schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell schaf ten in der Fas sung
vom 1. Janu ar 2017 sowie die Son derbe din gungen für die Erhöhung der Haf tung. Die se regeln auch un-
sere Verant wortlich keit Drit ten ge gen über. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vor-
schriften eine Haftungshöchst sum me nicht festgelegt ist, be stimmt sich diese nach Nr. 9 der All ge mei-
nen Auf trags be dingungen und nach den Son der be din gun gen für die Er hö hung der Haftung.
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Seite 2

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter sowie den sonstigen geprüf-
ten Unter lagen he ben wir fol gende As pekte hervor, die für die Beurtei lung der wirtschaftlichen La ge der
Stadtwerke von be son derer Be deutung sind:

1. Der Eigenbetrieb Stadtwerke Niederkassel betreibt im Berichtsjahr unverändert drei Betriebsspar ten:
das Wasserwerk, den Personenfährbetrieb und Photovoltaikanlagen. Die Leistungsangebote sind ge-
prägt von einem regio nal gefestigten Absatzmarkt ohne konkurrierende Mitbewerber.

2. Die dominierende Sparte Wasserwerk trägt mit T€ 454 (Vorjahr: T€ 419) zum Jahresüberschuss des
Ei genbe trie bes in Hö he von T€ 350 (Vorjahr: T€ 359) bei. Sowohl die Sparte Photovoltaik (T€ -29;
Vorjahr: T€ +21) als auch die Spar te Perso nen fähr be trieb (T€ -76; Vorjahr: T€ -81) schließen mit ei-
nem Jah res fehlbe trag ab.

3. Die Umsatzerlöse konnten im Berichtsjahr gesteigert werden auf T€ 4.079 (Vorjahr: T€ 3.853); Ursa-
che hierfür ist zum einen die gestiegenen Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, die bei konstanten
Arbeitspreisen insbesondere auf die ab 2019 gestiegene Grundgebühr zurückzuführen sind. Außer-
dem hat sich die Auf wands struk tur ge gen über dem Vor jahr nicht wesent lich verän dert; die we sentli-
chen Pos ten sind die Be triebs aufwen dun gen für die Fäh re, Strom kosten im Wasser werk so wie die
Unter hal tung des Leit ungs net zes und der Hausan schlüsse im Ma terialauf wand so wie die Ab schrei-
bun gen ne ben Per so nal auf wen dun gen und sons ti gen be triebli chen Aufwen dun gen.Generell be-
stehen die Auf wen dun gen aus re lativ fi xen Kostenblöcken. Bei den Abschreibungen ergaben sich
auf grund des weiterhin hohen Investitionsvolumens um T€ 102 erhöhte Aufwendungen gegenüber
dem Vor jahr. 

4. Das Wasserwerk erwirtschaftete bei leicht gestiegenem Wassermengenverkauf wiederum die Kon-
    zessionsabgabe in Höhe von T€ 423 (Vorjahr: T€ 389).

Ergänzend wird auf die Darstellung der Lage des Unternehmens unter Punkt 6 dieses Berichts, Ana lyse
der Ver mö gens-, Fi nanz- und Ertragslage verwiesen.

Zu der künftigen Entwicklung der Gesellschaft und den Chancen und Risiken der künftigen Entwick lung
ent hält  der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 die fol gen den, we sentli chen Aus sa gen:

1. Auch für das Folgejahr wird im Wirtschaftsplan wiederum ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 162
er wartet; dabei kommt der Hauptteil des Ergebnisses aus der Sparte Wasser werk. Auf grund des
spar samen Umgangs mit Wasser ist trotz weiterhin steigender Bevölkerungszahlen in Nie der kassel
zu künf tig eher mit gleichbleibenden Umsatzerlösen aus dem Wasserverkauf zu rechnen. Allerdings
kann durch den Wegfall der Bagatellgrenze im Abwasserbereich und der damit verbunde nen In stal-
lation von Gartenwasserzählern der Wasser ver brauch zunehmen, weil der Bau von Pri vat brun nen
dadurch unattraktiv wird. 
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Seite 3

2. Aufgrund der Koopera tion mit den Stadtwerken Wesseling erhalten die Stadtwerke Niederkassel wei-
terhin die Hälf te des Jah resver lus tes der defizitären Sparte Personenfährbe trieb erstat tet.

3. Aus der Corona-Pandemie sind bisher eher geringe negative Aufwirkungen ersichtlich, insbesondere
was Wasserabnahmemengen oder Forderungsausfälle angeht. Für die Sparte Personenfähre wer-
den sich gemäß der Betriebsleitung wahrscheinlich sogar höhere Umsatzerlöse aufgrund der ver-
mehrten Wan de rer und Fahr rad ausf lü gler ergeben. 

Zusammenfassend stellen wir gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB fest, dass wir die La gebeurteilung durch
die Betriebsleitung, insbesondere die Annahme der Fort führung der Unternehmenstätigkeit sowie die
Be ur tei lung der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebes, wie sie im Jahresabschluss und Lagebe richt
ih ren Aus druck ge funden haben, als realistisch ansehen.

 

2.2 Feststellungen zur Einhaltung von Gesetz und Satzung

Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir folgende Verstöße gegen die für die Aufstellung des Jah-
res ab schlusses und des Lageberichts geltenden Rechnungslegungsgrundsätze oder diesbezügli che Un-
richtigkeiten festgestellt:

Die Auf stel lungs frist für den Jah res ab schluss, die ge mäß § 26 Abs. 1 EigVO NRW drei Mo nate nach
En de ei nes Wirt schafts jah res be trägt, wurde nicht ein ge hal ten.

Die Zwischenberichte gemäß § 20 EigVO NRW wurden dem Betriebsausschuss teilweise nicht inner-
halb der vorgeschriebenen 1-Monats-Frist nach Quartalsende vorgelegt.

Da diese Verstöße nicht mit Sanktionen bewährt sind, haben sich keine Auswirkungen auf den unein ge-
schränkten Bestätigungsvermerk ergeben.
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Seite 4

3.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtwerke Niederkassel, Niederkas sel,
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 ge mäß den An la gen 1 bis 4 die ses Be-
richts ha ben wir den als An lage 5 bei ge füg ten, un einge schränkten Be stäti gungs ver merk, da tiert auf den
27. November 2020, wie folgt er teilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel,

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt schaftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem An hang, ein schließ lich der Dar stel lung der Bi lan zie rungs-
und Be wer tungs me tho den – ge prüft. Darüber hinaus ha ben wir den La ge bericht des Stadtwerke Nie-
derkassel für das Wirt schafts jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 ge prüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

1. entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor schriften der Ei-
gen betriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlä gi gen deut schen
für Ka pital gesell schaften gelten den handels rechtlichen Vor schriften und ver mit telt un ter Be ach tung
der deut schen Grund sätze ord nungs mäßiger Buch füh rung ein den tat sächli chen Ver hält nis sen ent-
spre chen des Bild der Ver mö gens- und Finanzlage des Eigen betriebs zum 31. Dezember 2019 so-
wie sei ner Ertrags lage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

2. vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vor-
schriften zutreffendes Bild von der La ge des Ei gen betriebs. In al len wesentlichen Belangen steht
die ser Lage be richt in Ein klang mit dem Jahres ab schluss, ent spricht den Vorschriften der Eigen-
betriebsver ord nung des Bun deslandes Nord rhein-Westfalen und stellt die Chan cen und Risiken der
zukünfti gen Ent wicklung zu treffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB er klären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ord nungsmäßigkeit des Jahresab schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317
HGB und mit § 106 der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen a.F. i.V.m. Artikel 10
Abs. 1 des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW unter Be ach tung der vom Institut der Wirt schafts-
prüfer (IDW) fest ge stellten deut schen Grund sät ze ord nungs mä ßi ger Ab schluss prüfung durchge führt.
Unsere Verant wor tung nach die sen Vor schrif ten und Grund sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Ab schlussprü fers für die Prü fung des Jahres ab schlus ses und des Lage berichts“ unseres Bestäti gungs-
ver merks wei terge hend be schrie ben. Wir sind von dem Ei genbe trieb un abhängig in Überein stim mung
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Seite 5

mit den deut schen handels rechtli chen und be rufsrechtli chen Vor schriften und haben unsere sons ti gen
deut schen Berufs pflichten in Über ein stimmung mit die sen Anfor derungen erfüllt. Wir sind der Auf fas-
sung, dass die von uns erlangten Prü fungsnachwei se aus reichend und geeig net sind, um als Grund lage
für unsere Prü fungsurteile zum Jah resabschluss und zum Lagebe richt zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab schlusses, der den Vor-
schrif ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in al len we sent li chen
Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah res ab schluss un ter Be ach tung der deut schen Grund sätze
ord nungs mä ßiger Buch füh rung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tat sächli chen Ver hält-
nis sen ent spre chen des Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er trags lage des Ei gen betriebs vermittelt. Fer-
ner sind die ge setzli chen Ver treter ver ant wort lich für die in ter nen Kon trol len, die sie in Über einstim mung
mit den deut schen Grund sätzen ord nungs mä ßi ger Buch füh rung als not wen dig be stimmt haben, um die
Auf stellung ei nes Jah res ab schlus ses zu er mög li chen, der frei von we sentli chen – beabsichtigten oder
un be absich tigten – fal schen Dar stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort lich, die Fä-
hig keit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha ben
sie die Ver ant wor tung, Sach verhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh rung der Unternehmenstätig keit,
so fern ein schlä gig, an zuge ben. Darüber hinaus sind sie da für verantwortlich, auf der Grundlage des
Rech nungs le gungs grundsat zes der Fortführung der Unter nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tat sächli che oder recht liche Gegeben heiten entgegen stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebs ver mit telt so wie in al len we sent li chen Be lan gen mit dem Jah res ab schluss in Einklang steht, den
Vor schrif ten der Ei gen betriebs verord nung des Bun des landes Nord rhein-Westfa len entspricht und die
Chan cen und Risi ken der zu künftigen Ent wick lung zutreffend dar stellt. Fer ner sind die ge setzli chen Ver-
treter ver ant wort lich für die Vorkehrun gen und Maß nahmen (Systeme), die sie als not wendig erach tet
haben, um die Aufstellung ei nes Lage be richts in Übereinstim mung mit den Vor schriften der Eigen-
betriebsver ord nung des Bundes lan des Nord rhein-Westfalen zu ermögli chen, und um ausrei chen de ge-
eig nete Nach weise für die Aussa gen im Lage be richt er bringen zu kön nen.

Der Betriebsauschuss ist verantwort lich für die Überwachung des Rech nungs legungs prozesses des Ei-
gen betriebs zur Aufstel lung des Jah resabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel lungen ist, und ob
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Seite 6

der Lagebe richt insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von
der La ge des Ei gen betriebs ver mit telt so wie in al len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss
sowie mit den bei der Prüfung ge won ne nen Er kennt nissen in Einklang steht, den Vorschriften des Bun-
deslan des Nord rhein-Westfalen ent spricht und die Chancen und Risi ken der zu künftigen Entwicklung
zutref fend dar stellt, sowie einen Be stäti gungsver merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resab schluss und zum Lage bericht bein haltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
ein stimmung mit § 317 HGB und § 106 der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen
a.F. i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW unter Be ach tung der vom In-
sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) festge stellten deut schen Grundsätze ord nungs mä ßi ger Ab schluss prü-
fung durchge führte Prü fung eine wesent liche fal sche Dar stellung stets auf deckt. Fal sche Dar stellun gen
kön nen aus Ver stößen oder Un richtig keiten re sultie ren und werden als wesent lich angese hen, wenn
ver nünftiger wei se erwartet wer den könn te, dass sie ein zeln oder ins ge samt die auf der Grundla ge die-
ses Jahresab schlus ses und La gebe richts getroffe nen wirtschaftlichen Ent schei dungen von Adressa ten
be einflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab sichtigter –
fal scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lun gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü fungsnachweise, die ausreichend
und geeig net sind, um als Grundlage für unsere Prü fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufge deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich tig-
keiten, da Verstöße betrügeri sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän dig-
keiten, irre führende Dar stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan ten inter nen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor kehrungen und Maß nah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe nen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigen betriebs ab-
zugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs le-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver tretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver tretern an ge-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh menstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we sentliche Unsicherheit im Zusam menhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unter nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine we sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti gungsvermerk
auf die da zugehö rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk sam zu machen
oder, falls diese Anga ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi fizieren. Wir
ziehen unsere Schluss folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse res Bestätigungsver-
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Seite 7

merks erlangten Prüfungs nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben heiten können jedoch da-
zu führen, dass der Eigenbe trieb seine Unter nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus ses ein schließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach tung der deutschen Grundsät ze ord-
nungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-
nis sen ent spre chen des Bild der Ver mö gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen betriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetze sentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts orien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach weise voll-
zie hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An gaben von den gesetzli chen Ver-
tretern zu grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerech te Ableitung
der zu kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü fungsurteil zu den
zukunftsorientierten Anga ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen ge ben wir nicht ab. Es
be steht ein er hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we sentlich von den zu-
kunfts orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein schließlich etwaiger Mängel
im inter nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“
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4.  Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1  Prüfungsgegenstand

Gegenstand unserer Prüfung des Jahresabschlusses im Sinne des § 106 GO NRW a.F. waren

- die Buchführung,
- der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie
- der Lagebericht.

Der Prüfungsauftrag wurde über den gesetzlichen Umfang der Jahresabschlussprüfung hinaus um die
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung im Sinne des § 53 Haushaltsgrundsätze gesetz
(HGrG) erweitert.

Hinsichtlich der Abgrenzung der Verantwortungsbereiche der für die Aufstellung und Überwachung des
Rechnungslegungsprozesses zuständigen Organe des Eigenbetriebs so wie für un se re Prü fung ver wei-
sen wir auf die ent sprechen den Abschnitte im Bestätigungsvermerk.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzli cher Vorschriften,
z.B. devisen-, preis- und ar beitsrechtlicher Vorschriften, nur in soweit zu den Aufgaben der Ab schluss-
prüfung gehört, als sich aus diesen ande ren Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahres-
abschluss oder La gebericht ergeben. Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prü fung nicht dar auf zu
erstrecken, ob der Fortbestand des Eigenbetriebs oder die Wirk sam keit und Wirt schaft lich keit der Be-
triebsleitung zugesichert werden kann.

Ebenso war die Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten oder doloser Handlungen nicht Gegenstand der
Prüfung. Unsere Prüfungshandlungen sind daher ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet, schwer-
wiegende Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und außerhalb der Rechnungslegung begangene
Ordnungswidrig keiten aufzudecken. Anhaltspunkte, die eine Ausdehnung der Prüfung in dieser Hinsicht
hätten erforderlich werden lassen, haben sich jedoch nicht ergeben. Ei ne Prü fung des Versicherungs-
schutzes im Hinblick auf vorhandene Risiken war ebenfalls nicht Gegen stand der Jahresabschlussprü-
fung.

 

4.2  Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 12. August 2019
mit ei nem un ein ge schränkten Bestäti gungsver merk ver sehe ne Jahres ab schluss zum 31. Dezember
2018, der am 9. Oktober 2019 durch den Rat der Stadt Niederkassel entsprechend § 26 EigVO NRW
festge stellt wur de.

Zur Erläuterung von Art und Umfang der Prüfung einschließlich der angewandten Rechnungslegungs-
und Prüfungsgrundsätze verweisen wir auf die Abschnitte „Grundlage für die Prüfungsurteile“ und
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ im
Bestätigungsvermerk.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 316 ff. HGB und gemäß § 106 GO NRW
a.F. so wie den ergänzenden Vorschriften der EigVO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schafts prüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch-
führung von Ab schluss prü fungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass mit hin reichen der Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss
und der La ge bericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für
die An gaben in Buch füh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Be wertungs- und Gliederungs-
grund sätze und der we sentli chen Einschätzungen der Betriebsleitung so wie die Wür di gung der Ge-
samtdar stellung des Jahres ab schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas sung, dass un sere
Prüfung eine hinrei chend si che re Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet. 

Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir uns einen Überblick über die Geschäfts tätigkeit und das
wirt schaftliche und rechtliche Umfeld der Stadtwerke sowie dessen Rechnungswesen verschafft und ei-
ne ana lyti sche Durchsicht des Jahresabschlusses vorgenommen sowie die Betriebssatzung und die Sit-
zungs protokolle des Betriebsausschusses von den Stadtwerken ein gesehen.

Das interne Kontrollsystem der Stadtwerke haben wir untersucht, soweit uns dies für ei ne ord nungs ge-
mä ße Rech nungslegung von Bedeutung erschien; das interne Kontrollsystem in seiner Ge samtheit war
nicht Ge genstand unserer Abschlussprüfung. Die Prüfungsstrategie wurde von uns nach den hierbei ge-
won ne nen Erkenntnissen auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes unter Beachtung
der identifizierten und beurteilten Fehlerrisiken festgelegt.

Für als angemessen aufgebaut beurteilte Kontrollverfahren haben wir Prüfungen hin sichtlich ihrer Wirk-
samkeit und ihrer Anwendung im Wirtschaftsjahr vorgenommen. Der Grad der Wirksamkeit dieser inter-
nen Kontrollen bestimmte anschließend Art und Umfang unserer Prüfung einzelner Geschäftsvor fälle
und Bestände sowie der von uns durchgeführten analytischen Prüfungshandlungen. Die Durch führung
unserer Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse unserer Risikobeurteilung und ent sprechend
der darauf aufbauenden Prüfungsstrategie nicht kontrollorientiert. Art und Umfang unserer Prüfung ein-
zelner Geschäftsvorfälle wurden bestimmt durch unsere Risikoeinschätzung; aussagebezo gene Prü-
fungshandlungen wurden in nicht reduziertem Umfang durchgeführt.

Auf der Grundlage der beschriebenen Vorgehensweise haben wir unter Beach tung der Grundsätze der
Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit ein Prüfungs programm entwickelt, welches Art und Um fang
der vorzunehmenden Prüfungshand lungen festlegt. Dabei wurden aufgrund der gewonnenen Er kennt-
nisse folgende Prü fungsschwerpunkte bestimmt:

- Prüfung der Spartenrechnungen gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NRW,
- Prüfung von Ansatz und Bewertung des Anlagevermögens sowie der damit im Zusammenhang ste-

henden Sonderposten,
- Prüfung von Ansatz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Ver-

brauchsabrechnung,
- Prüfung der Vollständigkeit der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,
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- Prüfung von Ansatz und Bewertung der Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nie-
derkassel und deren Eigenbetriebe.

Die Auswahl der im Rahmen der Einzelfallprüfung zu prüfenden Geschäftsvorfälle erfolgte unter An wen-
dung der Methode der be wus sten Auswahl. Im Rahmen der bewussten Auswahl wurden die zu prü fen-
den Ele mente so ausge wählt, dass sie der wirt schaftli chen Be deu tung der ein zel nen Pos ten des Jah res-
ab schlus ses Rech nung tragen und es er mögli chen, die Ein hal tung der ge setzli chen Rechnungs le gungs-
vorschrif ten aus rei chend zu prüfen.

Im Rahmen der Prüfung der Forderungen, Verbindlichkeiten, der Guthaben bei Kredit instituten und der
Rückstellungen haben wir Saldenbestätigungen von Debitoren und Kreditoren, Bankbestätigungen,
Rechtsanwaltsbestätigungen eingeholt. Die Auswahl der Debitoren und der Kreditoren, von denen Sal-
denbestätigun gen eingeholt wurden, erfolgte in Stich proben nach der Me thode der be wussten Aus wahl.
Die Saldenbestätigungen von Kreditinstituten wurden voll ständig angefordert. Bestätigungen von
Rechtsanwälten waren im Berichtsjahr nicht erforderlich, da sich keine entsprechenden Sachverhalte er-
geben haben.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 Haushaltsgrund sät-
zegesetz  (HGrG) er folg te un ter Zu grundelegung des IDW Prüfungsstandard 720: Berichterstat tung
über die Erweiterung der Ab schluss prü fung nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Wir haben die Prüfung mit zeitlicher Unterbrechung von Juli bis zum 27. November 2020 in den Ge-
schäfts räu men der Stadtwerke in Niederkassel und in unserem Büro in Bornheim durchgeführt. Die Vor-
arbei ten und die Berichtsaberfassung wur den in un se rem Bü ro in Bornheim erledigt. 

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Ar-
beitspapieren festgehalten.

Die gesetzlichen Vertreter der Stadtwerke sowie alle beauftragten Personen haben die von uns ent spre-
chend § 320 Abs. 2 HGB ge for der ten Aus künfte und Nachweise in ausreichender Weise erteilt. Die ge-
setzlichen Vertreter haben die Voll stän dig keit der Buchführung, des Jahresabschlus ses und des La ge-
berichts schrift lich be stätigt. Sie haben uns ins beson dere versi chert, dass die Buchfüh rung alle bu-
chungs pflichti gen Ge schäfts vor fälle ent hält und in dem vor liegen den Jahres abschluss alle bilan-
zierungspflich tigen Vermö gensge gen stände, Ver pflichtun gen und Ab gren zungen so wie sämtliche Auf-
wendungen und Er träge ent halten, ferner alle Wagnis se berück sichtigt und alle An gaben ge macht sind.
Die gesetzlichen Vertreter haben außerdem er klärt, dass der La gebericht auch hin sicht lich er warte ter
Ent wick lungen al le für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs we sentli chen Ge sichts punk te sowie
die nach § 289 HGB und § 25 EigVO NRW erforderli chen An ga ben ent hält.
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1  Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1  Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vor schriften einschließlich
den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung sowie den Grundsätzen ord nungsmäßiger Buch-
führung. Die aus den weiteren geprüften Unterla gen ent nommenen Informationen sind in allen wesentli-
chen Belangen ord nungsgemäß in Buch führung, Jah resabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

 

5.1.2  Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist diesem Bericht als Anlagen 1 bis 3 beigefügt.

Die Stadtwerke haben als Eigenbetrieb gemäß § 21 EigVO NRW einen Jah res ab schluss auf zu stel len,
der den Vor schrif ten über große Ka pi tal ge sell schaften im Sinne von § 267 Abs 3 HGB entspricht und
den Son der vor schrif ten der EigVO NRW. 

Das ge setzli che Glie de rungs schema für das An la gever mögen in der Bi lanz wur de zur Er hö hung der Bi-
lanz klarheit, wie in Vorjahren, um die zusätz li chen Glie de rungsposten "Wassergewinnungs- und
-bezugsanlagen", "Wasserverteilungsanlagen", "Fähranlagen" und Photo vol taikanlagen" erweitert, im
Bereich der übrigen Aktiva und Passiva um die Posten "Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen die
Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe" sowie "Allgemeine Rücklagen". Darüber hin aus wur de die
Glie de rung bzw. Un ter glie de rung der Bi lanz ent spre chend der Eig VO NRW be treffend des Postens
"Empfangene Ertragszuschüsse" ge gen über dem Vor jahr unver än dert bei be hal ten.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist aus der Buchführung und den wei teren geprüften Un-
terla gen des Eigen betriebs in allen wesentlichen Belangen ord nungsgemäß unter Be achtung der An-
satz-, Aus weis- und Be wertungsvorschriften ab geleitet worden. Die ge setzlichen Vorschriften zur Gliede-
rung, Bi lanzie rung und Be wertung sowie zum An hang wurden beachtet. Die ergän zenden Bestimmun-
gen der Betriebssatz ung wur den be folgt.

Von dem Wahlrecht, gesetzlich vorgeschriebene Angaben im Anhang zu machen, wurde weitestge hend
Ge brauch gemacht.

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vor schriften ein-
schließlich der ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung sowie der EigVO NRW. Der An hang
ent hält auch die vor ge schrie be nen Angaben gemäß § 24 EigVO NRW. Die Prüfung ergab kei ne Be an-
stan dun gen.
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5.1.3  Lagebericht

Der Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 4 beigefügt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entspricht der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den ge-
setzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Bestimmun gen der Betriebssatzung sowie der
EigVO NRW.

Die nach § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 Abs. 2 HGB er for der lichen Angaben wer den voll stän dig und
zu tref fend ge macht.

 

5.2  Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1  Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Wir nehmen auf unsere nachfolgenden Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jah resabschlusses Be-
zug. Der Jahresabschluss insgesamt, d.h. das Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung und Anhang, vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen ent sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-
betriebs.

 

5.2.2  Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderungen und sachverhaltsgestaltende
Maßnah men

Die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzie rungs- und Bewertungsentscheidun-
gen sowie durch Sachverhaltsgestaltungen beein flusst. Im Folgenden werden die wesentlichen Bewer-
tungsgrundlagen sowie deren Änderungen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die zum Ver-
ständnis der Ge samtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, erläutert.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgt
zu An schaf fungs- bzw. Her stel lungs ko sten ver min dert um planmäßige Abschreibungen. Die Anschaf-
fungsko sten beinhal ten auch die An schaf fungs neben ko sten und An schaffungspreisminderungen. Die
plan mä ßi gen Ab schrei bun gen von ab nutz ba ren Ver mö gens ge gen stän den wer den un ter Zu grun de le-
gung der be triebs ge wöhn li chen Nut zungs dau er nach der linearen Me tho de vor ge nom men. 
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Für die wesentlichen Anlagen wurden folgende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern zugrunde ge legt:

- Leitungsnetz 33 Jahre
- Hausanschlüsse 25 Jahre
- Wasserzähler 15 Jahre*

6 Jahre**

* gemäß AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Energie- und Wasserversorgung
** faktisch aufgrund des Eichzeitraums

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt grundsätzlich zum Nenn-
wert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos (T€ 1,3;
Vorjahr: T€ 1,3).

Die übrigen Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert bilanziert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen,
so weit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesen Tag darstellen. Ausgewiesen wird ein Zu-
schuss in Höhe von T€ 200, der an den neuen Fährbetreiber in 2017 gezahlt wurde als Beteiligung zur
Fi nan zie rung des neuen Fährschiffes. Da die vertragliche Bindungsdauer 20 Jahre beträgt, erfolgt eine
ent sprechende periodische aufwandswirksame Auflösung ab Inbetriebnahme der neuen Fähre.

Das Stammkapital beträgt satzungsgemäß T€ 650 und ist voll eingezahlt. 

Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse erfolgt in Übereinstimmung mit der Abschrei bung
der Zu gän ge des ört li chen Leitungsnetzes einschließlich der Hausanschlüsse ab dem Wirt schafts jahr
2003 linear verteilt auf eine Nutzungsdauer von 33 bzw. 25 Jahren. Der in 2017 empfangene In ves ti-
tionszu schuss für den Fähranleger wird über die entsprechende Nutzungsdauer aufgelöst. 

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt al le er kenn ba ren Ri si ken auf der Grund-
la ge vor sichtiger kaufmännischer Bewertung mit dem Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. 
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5.3  Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres und des Folgejahres

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde von der Betriebsleitung der vom Rat der Stadt Niederkassel in der
Sit zung vom 12. Dezember 2018 festgestellte Wirtschaftsplan, der den Er folgs- und Vermögensplan so-
wie den In ves ti tions- und Fi nanz plan um fasst, wie folgt er stellt: 

T€
Erfolgsplan
Erträge 4.047
Aufwendungen 3.778
Jahresergebnis 269

Vermögensplan

Ausgaben 3.430
Einnahmen 3.430

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Aus-
gaben im Ver mögensplan erforderlich ist, wurde auf T€ 2.097 festgesetzt.

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden mit T€ 1.897 veranschlagt.

Die Abwicklung des Wirtschaftsplans fand ihren Niederschlag in der von uns geprüften Bilanz zum 
31. Dezember 2019 nebst Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember
2019.

Es haben sich für das Wirtschaftsjahr 2019 folgende Abweichungen ergeben:

T€

Wirtschaftsplan

T€
2019

Ist-Ergebnis

T€
abweichung
Ergebnis-

Erfolgsplan

Erträge 4.047 4.136 89
Aufwendungen 3.778 3.786 -8
Jahresüberschuss 269 350 81

Die Planabweichung ergibt sich als Saldo aus den Über- und Unterschreitungen der Planansätze der
einzelnen Aufwands- und Ertragsposten. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Zusammenstellung in An-
lage 7/1 zu ent neh men.
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T€

Wirtschaftsplan

T€
2019

Ist-Ergebnis

T€

Veränderung

Erfolgsplan
Einzahlung 3.430 1.465 -1.965
Auszahlung 3.430 1.465 -1.965

Die Ansätze im Vermögensplan 2019 und das Ist-Ergebnis im Wirtschaftsjahr 2019 sind im Einzelnen in
An la ge 7/2 zusammengestellt.

Neben Erfolgs- und Vermögensplan wird ein fünfjähriger Finanzplan aufgestellt, der eine Übersicht über
die Ent wick lung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans enthält. 

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde durch den Betriebsausschuss der Stadtwerke Niederkassel am 13. No-
vember 2019 mit Er trä gen und Auf wen dun gen (einschließlich Jahresgewinn i.H.v. T€ 162) von T€ 4.065
im Er folgs plan und mit Ein nah men und Aus ga ben von T€ 2.285 im Ver mö gen s plan zur Be schluss fas-
sung emp fohlen. Am 11. Dezember 2019 wur de der Wirt schaft splan 2020 durch den Rat der Stadt Nie-
der kas sel be schlos sen; es sind Kre dit auf nah men in Hö he von T€ 1.041 und In vesti tio nen in Hö he von
T€ 1.499 ge plant. 
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6.  Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

6.1  Vermögenslage

Die nachfolgende Übersicht zeigt die gegenüber dem Vorjahr eingetretenen Veränderungen im Ver mö-
gens aufbau, die unter Zusammenfassung gleichartiger Posten der jeweiligen Bilanz entwickelt worden
sind:

31.12.2019 31.12.2018 Veränderung
T€ % T€ % T€

Immaterielle Vermögensgegenstände 15 0,1 13 0,1 2
Sachanlagen 17.229 96,6 17.377 95,2 -148
Rechnungsabgrenzungsposten 172 1,0 178 1,0 -6

gebundenes Vermögen
mittel- und langfristig

17.416 97,7 17.568 96,3 -152

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 248 1,4 306 1,7 -58
Forderungen gegen "Konzern" Stadt Niederkassel 64 0,4 203 1,1 -139
liquide Mittel 61 0,2 38 0,1 23
Rechnungsabgrenzungsposten 10 0,1 10 0,1 0
übrige Aktiva 38 0,2 125 0,7 -87

kurzfristig gebundenes Vermögen 421 2,3 682 3,7 -261

Vermögen 17.837 100,0 18.250 100,0 -413

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel in der Anlage zum An-
hang.

Der Rückgang des Anlagevermögens um T€ 146 bei Zugängen von T€ 874, bei Abgängen zu Rest-
buch wer ten von T€ 1 und planmäßigen Abschreibungen von T€ 1.019 ist im Wesentlichen auf planmä-
ßige Abschreibungen zurückzuführen. Zugänge ergaben sich im Wesentlichen in Verteilungsanlagen
sowie in den Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Die Abschreibungsquote des Anlagevermögens (kumulierte Abschreibungen (T€ 25.064) zu histori-
schen An schaf fungskosten (T€ 42.228 ohne Anlagen im Bau) beträgt 59 % (Vorjahr: 58 %) bei un ter-
stell ten Nut zungs dau ern der Ver mö gens ge gen stän de zwi schen 6 und 33 Jahren. 

Im Bereich des mittel- und langfristig gebundenen Vermögens wird ein aktiver Rechnungsabgren-
zungs po sten aus ge wie sen. Es handelt sich um einen Zu schuss in Hö he von T€ 200, der in 2017 dem
neu en Fährbetreiber als Be tei li gung zur Fi nanzie rung des neu en Fährschiffes gewährt wurde. Da die
ver tragli che Bin dungs dau er 20 Jahre be trägt, er folgt eine ra tierli che auf wands wirk same Ab gren zung des
Zu schusses über den o.g. Zeitraum. Die jährliche Auflösung wird im kurz fristi gen Vermögen ausgewie-
sen.
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Kundenforderungen) sind stichtagsbedingt um
T€ -58 gesunken. Ausgewiesen werden vor allem die Forderungen aus der Jah res abrech nung Was ser
zum Ab schluss stichtag. Da die Ablesun gen grund sätz lich im De zem ber er fol gen, sind nur ge ring fü gi ge
Hoch rechnun gen bzw. Schätzungen in der Ab rech nung not wendig. Der Aus gleich er folgt im We sentli-
chen im ersten Quartal des Folgejahres.

Die Forderungen gegen "Konzern" Stadt Niederkassel umfassen vor al lem For de run gen aus den
Kanalbenutzungsgebühren gegenüber dem Ab was ser werk (T€ 59) für die Schmutzwasserabrech nung
2019.

Die Entwicklung der liquiden Mittel verweisen wir auf die unter Punkt 6.2 dargestellte Finanzlage.

 

Die Eigen- und Fremdkapitalstruktur ergibt sich aus nachfolgender Übersicht:

31.12.2019 31.12.2018 Veränderung
T€ % T€ % T€

Stammkapital 650 3,6 650 3,6 0
Allgemeine Rücklage 5.515 30,9 5.156 28,3 359
Jahresüberschuss 350 2,0 359 2,0 -9

Eigenkapital 6.515 36,5 6.165 33,8 350

Empfangene Ertragszuschüsse 2.770 15,5 2.900 15,9 -130

mittel- und langfristige Bankschulden 5.987 33,6 6.391 35,0 -404
übrige Passiva 18 0,1 25 0,1 -7

mittel- und langfristiges Fremdkapital 6.005 33,7 6.416 35,2 -411

sonstige Rückstellungen 131 0,7 209 1,2 -78
kurzfristige Bankschulden 1.258 7,0 1.629 8,9 -371

und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen

264 1,5 422 2,3 -158

Stadt Niederkassel
Verbindlichkeiten gegenüber "Konzern"

581 3,3 221 1,2 360
übrige Passiva 313 1,8 288 1,6 25

kurzfristiges Fremdkapital 2.547 14,3 2.769 15,2 -222

Kapital 17.837 100,0 18.250 100,0 -413
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Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Jahresüberschusses 2019 erhöht.

Der Rückgang der empfangenen Ertragszuschüsse ist zurückzuführen auf planmäßige Auf lö sun gen
von T€ 187 und nur geringfügige Zugänge im Bereich der Leitungsnet ze (T€ 15) sowie der Hausan-
schlüsse (T€ 42).

Die Bankschulden sind gegenüber dem Vorjahr um rund 10% gesunken und betragen insgesamt 
T€ 7.245 (Vorjahr: T€ 8.020). Im Berichtsjahr wurden i.H.v. T€ 404 planmäßige Tilgungen vorgenom-
men. Neuaufnahmen erfolgten keine. Der Rückgang der Ver bind lich kei ten re sul tiert im We sentli chen
aus der ge ringeren Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits i.H.v. T€ 853 (Vorjahr: T€ 1.216).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalverpflichtungen (T€ 44) wie Urlaub
und Gleitzeitguthaben. Weiterhin wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (T€ 43) ge bil det.
Für die internen Jah res ab schlussar bei ten wur den Rück stel lungen ge bildet (T€ 11) sowie für Prü fungs-
und Beratungskosten (T€ 22).  

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen zum Abschlussstichtag stichtagsbe-
dingt unter Vorjahresniveau.

Die Verbindlichkeiten gegenüber "Konzern" Stadt Niederkassel re sul tie ren vor al lem aus der Spitz-
abrech nung der Kon zes sionsab gabe 2019 sowie aus dem Ver rech nungs ver kehr der Personalabrech-
nun gen mit der Stadt Niederkassel.

Die übrigen kurzfristigen Passiva umfassen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Überzah lungen
der Jah res ver brauch sa brech nun gen Was ser (T€ 244) aus ge wie sen.

 

6.2  Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ergibt sich aus folgender Darstellung der Entwicklung des Finanzmit tel-
fonds. Der Finanzmittelfonds folgt der Empfehlung des Deutschen Rechnungslegungs Standards Com-
mit tee e.V. (DRSC) und umfasst grundsätzlich die liquiden Mittel und je derzeit fällige Bankverbindlich-
keiten. 

Im Einzelnen setzt sich der Finanzmittelfonds wie folgt zusammen:

31.12.2019 31.12.2018 Veränderung
T€ T€ T€

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 61 38 23
Kontokorrent- und Tagesgeldverbindlichkeiten -853 -1.216 363

-792 -1.178 386
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Die Ursachen für die Ver än de rung des Fi nanz mit tel fonds wer den aus nach fol gen der Ka pi talfluss rech-
nung er sicht lich. Der Auf bau der Kapi tal flussrech nung ent spricht den Grund sät zen des Deut schen
Rech nungsle gungs stan dards Nr. 21 (DRS 21), wobei die Mittelzuflüsse bzw. -abflüsse aus der laufen-
den Ge schäftstätigkeit nach der indi rek ten Metho de ermittelt werden.

2019 2018
T€ T€

1. Jahresergebnis 350 359
2. +/-

Anlagevermögens
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des 1.019 917

3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen -78 76
4. -/+ Veränderung der Ertragszuschüsse (Saldo) -130 -14
5. -/+

Anlagevermögens
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des 1 -1

6. +/- Zinsaufwand / -ertrag 179 191
7. -/+

oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-
Zunahme / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und 284 45

8. +/-

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 218 -27

9. +/- Ertragsteueraufwand / -ertrag 187 155
10. -/+ Ertragsteuerzahlungen -187 -155

11. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.843 1.546

12. +
Anlagevermögens
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 0 0

13. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -874 -1.707
14. + Einzahlungen aus Zinsen 1 0

15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -873 -1.707

16. +
Aufnahme von (Finanz-) Krediten
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der 0 610

17. -
Krediten
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) -404 -404

18. - Zinszahlungen -180 -191

19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -584 15

20.
(Summe aus Zf. 11, 15, 19)
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 386 -146

21. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -1.178 -1.032

22. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode -792 -1.178
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6.3  Ertragslage

Die nachstehende Darstellung stellt die Ertragslage für das Berichtsjahr dar. Bei der Darstellung han delt
es sich um eine nach be triebs wirt schaftlichen Ge sichts punkten gegliederte Wiedergabe der Ge winn-
und Verlust rech nung:

2019 2018 Ergebniswirkung
T€ % T€ % T€

Umsatzerlöse 4.079 98,8 3.853 97,9 226
+ andere aktivierte Eigenleistungen 51 1,2 82 2,1 -31

= Betriebsleistung 4.130 100,0 3.935 100,0 195

+ sonstige betriebliche Erträge 5 0,1 8 0,2 -3
- Materialaufwand 878 21,3 903 22,9 25
- Personalaufwand 665 16,1 660 16,8 -5
- Abschreibungen 1.019 24,7 917 23,3 -102
- sonstige betriebliche Aufwendungen 855 20,7 756 19,2 -99
- sonstige Steuern 2 0,0 2 0,1 0

= Betriebsergebnis 716 17,3 705 17,9 716

+/- Zinsergebnis -179 -4,3 -191 -4,9 12

- vom Ertrag
Steuern vom Einkommen und

-187 -4,5 -155 -3,9 -32

= Jahresergebnis 350 8,5 359 9,1 -9

Der Anstieg der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 226 auf T€ 4.079 resultiert im We sent li-
chen aus hö heren Erträgen beim Wasserverkauf (+ T€ 294); bei einem konstanten Arbeitspreis wurden
die Grundgebühren ab 2019 erhöht. Die Um satz er lö se der Spar ten Pho to vol taik und Fäh re sind ge gen-
über dem Vor jahr an nä hernd kon stant ge blie ben.

Die aktivierten Eigenleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 31 gesunken.

Der Materialaufwand umfasst vor allem die Stromkosten für das Wasserwerk (T€ 132), die Unter hal-
tung für die Hausanschlüsse (T€ 132) und Leitungsnetze (T€ 130) sowie die Betriebsaufwen dun gen für
die Per so nen fäh re durch den Fährbetreiber (T€ 215), Kosten für Gewässerschutzberatung (T€ 66) und
Un terhal tungs auf wen dun gen für die Pho to vol taik anla gen (T€ 43).

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr leicht aufgrund der Be zahlung von zusätz li-
chen Rufbereit schaf ten und ta rifli chen Stufenerhöhungen. Die durchschnittliche Zahl der Vollzeitkräf te
stieg von 9,3 im Vorjahr auf 11,1 im Berichtsjahr.
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Konzessionsabga ben
(T€ 423) und Verwaltungskostenbeiträge (T€ 174), die an die Stadt Niederkassel geleistet wurden. 

Die Abschreibungen liegen mit T€ 1.019 aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit über dem
Vor jah resni veau. 

Das Betriebsergebnis vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 906 auf T€ 716 aufgrund der
deut lich gestiegenen Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Das negative Zinsergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr um T€ 12 verbessert werden auf grund
des gesunkenen Zinsniveaus.

Der Jahresüberschuss vermindert sich gegenüber dem Vorjahr entsprechend um T€ 9 auf T€ 350 und
liegt damit auch deutlich über dem Wirtschaftsplanergebnis mit T€ 269.

Bezogen auf das Eigenkapital des Eigenbetriebs ergeben sich folgende Rentabilitätskennzahlen:

2019 2018
T€ T€

durchschnittliches Eigenkapital T€ 6.340 5.985
(Anfangs-/Endbestand)/2)

Betriebsergebnis T€ 716 705
(%) (11,3) (11,8)

Betriebsergebnis + Zinsergebnis T€ 537 514
(%) (8,5) (8,6)

Jahresergebnis T€ 350 359
(%) (5,5) (6,0)

Die Gesamtkapitalrentabilität stellt sich wie folgt dar:

2019 2018
T€ T€

durchschnittliches Gesamtkapital T€ 18.044 17.899
(Anfangs-/Endbestand)/2)

Betriebsergebnis T€ 716 705
(%) (4,0) (3,9)

Betriebsergebnis + Zinsergebnis T€ 537 514
(%) (3,0) (2,9)

Jahresergebnis T€ 350 359
(%) (1,9) (2,0)
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7.  Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Für den Eigenbetrieb Stadtwerke Niederkassel besteht bereits seit Jahren ein Risikofrü herken nungs-
system.

Es wurde eine Dokumentation erstellt, die das Ri si koum feld und die Risikomanagementbe standteile be-
schreibt und abgrenzt. Die Dokumentation beinhaltet auch einen Risi ko-Katalog, der zunächst das je-
weilige Ri si ko kurz beschreibt, die Risikoart kategorisiert, die Verant wort lichkeit zuordnet und die Ge-
gen maß nah men zur Risikosteuerung bestimmt. Die Ergebnisse des jährlich zu er stellenden Risi ko-Ka-
ta logs wer den im Risiko-Portfolio nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe der Aus wirkung erfasst. Es
er folgt eine ver gleichende Darstellung mit der Risiko-Situation des Vorjahres.

Insgesamt kann fest ge stellt wer den, dass grundsätzlich Ri si ko ver ant wort lich kei ten in der Verwaltung
und im technischen Bereich festgelegt wur den und die ge trof fenen Maßnahmen zur Risiko früher ken-
nung ge eig net sind und in so weit ein Risikofrüherkennungsystem gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW vor-
handen ist. Fer ner wur de ei ne ab schlie ßende jährliche Dokumentation der im Berichtsjahr durchge führ-
ten Maß nah men erstellt.

 

8.  Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages im Sinne des § 53 Abs. 1 HGrG

Unser Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2019
ist um: 

− die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung,
− die Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabi li tät

des Eigenbetriebs,
− die Darstellung von verlustbringenden Geschäften und die Ursachen der Verluste, wenn diese Ge-

schäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,

erweitert.

Einzelheiten zu unserer Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung ergeben sich aus An la ge 8
zu die sem Bericht.

Die Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität des Eigenbetriebs haben wir in
den Ab schnitten 6.1 "Vermögenslage", 6.2 "Finanzlage", 6.3 "Ertragslage" dieses Berichts darge stellt.
Wir ver wei sen an die ser Stel le auf die angeführten Darstellungen. 

Nach unseren Feststellungen führte die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung für das
Wirt schaftsjahr 2019 zu kei nen Be an stan dun gen. 
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9.  Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) so wie dem
Prüfungshin weis PH 9.450.1 des Instituts der Wirt schaftsprüfer Deutsch land e.V., Düs sel dorf, ge fer tigt.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsbe-
richts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresab-
schlusses und des Lage berichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form
(einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnah me,
sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328
HGB wird verwiesen.

Bornheim, den 27. November 2020

 dhpg Dr. Harzem & Partner mbB 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft

 

 gez. Klaus Schmitz-Toenneßen                  gez. Astrid Stön ner
 Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin
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Jahresabschluss, Lagebericht und
Bestätigungsvermerk des unabhängigen

Abschlussprüfers
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BILANZ zum 31. Dezember 2019
Stadtwerke Niederkassel,

Niederkassel

Anlage 1

AKTIVA PASSIVA

31.12.2019 31.12.2018
€ €

31.12.2019 31.12.2018
€ €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 14.639,00 13.057,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken 1.502.342,19 1.505.396,19

2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen 224.180,00 229.382,00
3. Wasserverteilungsanlagen 14.562.842,46 14.818.845,92
4. Fähranlagen 305.093,00 316.825,00
5. Photovoltaikanlagen 394.787,00 428.749,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 159.899,40 20.459,40
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 80.028,44 57.305,95

17.229.172,49 17.376.963,46

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 247.978,38 305.971,92
2. Forderungen gegen die Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe 64.410,87 202.710,62
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.352,75 1.304,72
4. sonstige Vermögensgegenstände 34.877,16 124.418,67

349.619,16 634.405,93

II. Guthaben bei Kreditinstituten 61.245,59 38.457,50

C. Rechnungsabgrenzungsposten 182.309,88 187.508,33

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 650.000,00 650.000,00

II. Allgemeine Rücklagen 5.514.782,48 5.156.034,75

III. Jahresüberschuss 349.803,97 358.747,73

buchmäßiges Eigenkapital 6.514.586,45 6.164.782,48

B. Empfangene Ertragszuschüsse 2.769.653,00 2.899.547,00

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 130.920,77 208.550,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.245.489,92 8.020.379,26
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.962,66 3.462,66
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 263.817,15 421.931,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe 581.442,69 220.710,38
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.127,62 219,34
6. sonstige Verbindlichkeiten 326.985,86 310.809,85

8.421.825,90 8.977.512,74
- davon aus Steuern € 25.394,68 (€ 68.650,93)

17.836.986,12 18.250.392,22 17.836.986,12 18.250.392,22
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
Stadtwerke Niederkassel,

Niederkassel

Anlage 2

Vorjahr
€ € €

1. Umsatzerlöse 4.078.609,17 3.852.550,52

2. andere aktivierte Eigenleistungen 51.147,94 81.767,36

3. sonstige betriebliche Erträge 5.589,40 8.348,00

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene Wa-
ren 2.164,00 10.928,70

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 875.961,80 878.125,80 891.721,08

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 519.084,84 513.972,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 146.033,55 665.118,39 146.015,86
- davon für Altersversorgung € 42.857,14

(€ 43.641,09)

6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.019.013,07 917.306,29

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 855.490,08 755.704,58

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.404,10 2,27

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 180.367,55 191.426,77

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 187.127,79 155.140,42

11. Ergebnis nach Steuern 351.507,93 360.451,69

12. sonstige Steuern 1.703,96 1.703,96

13. Jahresüberschuss 349.803,97 358.747,73
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Anlage 3/1 

Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel 
 

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019 
 
 
1. Allgemeine Angaben 
 
Die Stadtwerke Niederkassel mit Sitz in Niederkassel sind beim Amtsgericht 
Siegburg im Handelsregister A3570 eingetragen. 
 
Der Jahresabschluss 2019 wurde unter Beachtung der Vorschriften der EigVO 
NRW aufgestellt. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren geglie-
dert. 
 
Das gesetzliche Gliederungsschema in der Bilanz wurde zur Erhöhung der Bilanz-
klarheit um die folgenden zusätzlichen Gliederungsposten ergänzt: 
 
Hinsichtlich der „Sachanlagen“: 
 

- Wassergewinnungs- und –bezugsanlagen 
- Wasserverteilungsanlagen 
- Fähranlagen 
- Photovoltaikanlagen 

 
Im Bereich der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde der 
zusätzliche Gliederungsposten „Forderungen gegen die Stadt Niederkassel und 
deren Eigenbetriebe“ eingefügt. 
 
Im Rahmen des Eigenkapitals wurde in Erweiterung des handelsrechtlichen Glie-
derungsschemas nach § 266 HGB die Position Kapitalrücklage als „Allgemeine 
Rücklagen“ bezeichnet. 
 
Im Bereich der Verbindlichkeiten wurde der zusätzliche Gliederungsposten „Ver-
bindlichkeiten gegenüber der Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe“ einge-
fügt. 
 
 
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Die Gliederung der Bilanz, sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, entspricht 
den handelsrechtlichen Vorschriften. 
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden haben wir entspre-
chend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung vorgenommen. 
Empfangene Ertragszuschüsse sind passiviert worden. 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den 
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.  
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Anlage 3/2 

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten un-
ter Absetzung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen er-
rechnen sich unter Zugrundelegung der jeweiligen Nutzungsdauer für Zugänge 
bei Hausanschlüssen und Rohrnetzen nach der linearen Methode. 
 
Nach § 6 Abs. 2 EStG werden Wirtschaftsgüter bis 800,- Euro als geringwertige 
Wirtschaftsgüter verbucht und im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Übersteigt der 
Wert eines Wirtschaftsgutes 800,- Euro, so wird das Wirtschaftsgut entsprechend 
seiner betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. 
 
Die Bewertung der Forderungen erfolgt mit ihrem Nominalwert. Zur Deckung des 
Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen gebildet. 
 
Die Stadtwerke Niederkassel sind vom Abwasserwerk der Stadt Niederkassel be-
auftragt, die Abwassergebühren einzuziehen. Forderungen und Verbindlichkeiten 
hieraus werden unter dem Posten „Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen die 
Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe“ ausgewiesen. 
 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstich-
tag auszuweisen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesen 
Tag darstellen. 
 
Bei der Bemessung der Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken aus-
reichend und angemessen Rechnung getragen. Die Rückstellungen sind zu ihren 
Erfüllungsbeträgen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. 
 
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Bewertungs-
grundsätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
 
 
3. Eigenkapital 
 
Der Rat der Stadt Niederkassel hat mit Beschluss vom 05.04.2001 mit Inkrafttre-
ten der Betriebssatzung zum 01.05.2001 das Stammkapital auf  
€ 650.000,00 festgesetzt. In den Allgemeinen Rücklagen werden gemäß Be-
schluss des Rates der Stadt Niederkassel die Jahresergebnisse verrechnet. 
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Anlage 3/3 

4. Rückstellungen 
 
Pensionsrückstellungen 
 
Die Stadt Niederkassel hat die Verpflichtungen aus Pensionszusagen für die Be-
amten des Eigenbetriebs Stadtwerke Niederkassel übernommen. Somit entfällt 
die Notwendigkeit zur Bildung von Pensionsrückstellungen. 
 
 
Sonstige Rückstellungen 
 
Der Ausweis beinhaltet die Rückstellungen für: 
 
      T€ 
Urlaubsverpflichtungen  38 
Gleitzeitguthaben  6 
Jahresabschlusskosten  32 
Altersteilzeit  0 
Leitungsnetz/Hausanschl. 43 
Jahresverbrauchsabrechnung 12 
      131 
 
 
5. Verbindlichkeiten 
 
Zu den Verbindlichkeiten werden gem. §§ 268 Abs. 5 Satz 1 und 285 Nr. 1 HGB 
folgende Angaben gemacht. 
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Anlage 3/4 

    Restlaufzeiten 

  
Stand bis                   

1 Jahr 
größer 1 Jahr davon mehr 

als 5 Jahre 

  € € € € 
Verbindlichkeiten gegenüber Kre-
ditinstituten 2019 7.245.489,92 1.258.386,12 5.987.103,80 3.657.038,71 
                             Vorjahr 8.020.379,26 1.628.918,20 6.391.461,06 3.944.207,97 
erhaltene Anzahlungen auf Bestel-
lungen 2019 1.962,66 1.962,66 0,00 0,00 
                             Vorjahr 3.462,66 3.462,66 0,00 0,00 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 2019 

263.817,15 263.817,15 0,00 0,00 
                             Vorjahr 421.931,25 421.931,25 0,00 0,00 
Verbindlichkeiten gegenüber der 
Stadt 2019 und deren Eigenbetrie-
be 

581.442,69 581.442,69 0,00 0,00 
                            Vorjahr 220.710,38 220.710,38 0,00 0,00 
Verbindlichkeiten gegenüber ver-
bundenen Unternehmen 2.127,62 2.127,62 0,00 0,00 
                            Vorjahr 219,34 219,34 0,00 0,00 
sonstige Verbindlichkeiten 2019 326.985,86 306.838,25 20.147,61 6.049,98 
                          Vorjahr 310.809,85 285.402,60 25.407,25 14.675,47 
  8.421.825,90 2.414.574,49 6.007.251,41 3.663.088,69 
                         Vorjahr 8.977.512,74 2.560.644,43 6.416.868,31 3.958.883,44 
 
In den Jahren 2008 und 2012 wurden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) 
zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen Darlehen 
verwendet. Den Zinsswaps liegt ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegen-
läufigem Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde. Die aus dem Grundgeschäft und dem 
Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB betrugen 
zum Bilanzstichtag 323.000,00 € bzw. 586.656 €. 
 
Die Regelungen zur Bildung einer Bewertungseinheit zur kompensatorischen Be-
wertung der Sicherungsbeziehung werden angewandt. Aufgrund der Betragsiden-
tität und der Kongruenz der Laufzeiten, Zinssätze, Zinsanpassungs- bzw. Zins- 
und Tilgungstermine gleichen sich die gegenläufigen Wertänderungen bzw. Zah-
lungsströme während der Laufzeit von Grund- und Sicherungsgeschäft aus. 
 
Die Marktwerte der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken betragen  
€ -122.177,71 und –141.512,03 € zum Abschlussstichtag. Die Beträge entspre-
chen den mit der Mark-to-Market Methode ermittelten Werten der Swapgeschäf-
te. 
 
Sicherheiten wurden außer den branchenüblichen Eigentumsvorbehalten bei den 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nicht gegeben. 
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Anlage 3/5 

6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
 
Umsatzerlöse 
 
Die Umsatzerlöse betreffen: 
 
      2019 T€ Vorjahr 
Wasserversorgung  3.833   3.597   
Personenfährbetrieb  170   171   
Photovoltaik  76   85   
      4.079   3.853   
 
 
Gewinnverwendung 
 
Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von € 358.747,73 wurde auf Beschluss des 
Rates der Stadt Niederkassel den Allgemeinen Rücklagen zugeführt. 
 
Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von € 349.803,97 
den Allgemeinen Rücklagen zuzuführen. 
 
 
7. Sonstige Angaben 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Die Stadtwerke Niederkassel haben Gestattungsverträge über eine Laufzeit von 
21 Jahren (Dauer der Einspeisevergütung plus ein Einrichtungsjahr) abgeschlos-
sen. Hierbei werden Dachflächen von der Stadt und dem Abwasserwerk für Pho-
tovoltaikanlagen genutzt. Die Verträge laufen zunächst bis zum 31.05.2032 und 
verlängern sich jeweils um ein Jahr sofern nicht rechtzeitig gekündigt wird. Die 
jährlichen Pachtzahlungen belaufen sich auf 10 T€ jährlich. 
 
Seit 1. Oktober 2017 hat ein neues Fährunternehmen im Auftrag der Stadtwerke 
Niederkassel gemeinsam mit den Stadtwerken Wesseling die Durchführung des 
Fährbetriebes zwischen Lülsdorf und Wesseling übernommen. 
Dieser Vertrag läuft zunächst über zehn Jahre ab Vertragsunterzeichnung (12. 
April 2017). Er erhält eine Verlängerungsoption bis zum 31.12.2031 für die 
Stadtwerke. 
Neben einem jährlichen Sockelbetrag in Höhe 160.000,- € sieht der Vertrag eine 
Umsatzbeteiligung für das Fährunternehmen vor. Im Berichtsjahr ergaben sich 
Aufwendungen i.H.v. insgesamt T€ 214,5. 
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Anlage 3/6 

Mitarbeiter 
 
Die Stellenübersicht in Vollzeitkräfte weist in 2019 11,1 (Vj. 9,3) Mitarbeiter bei 
den Stadtwerken aus. 
 
Gemäß § 267 Abs. 5 HGB ergeben sich für das Berichtsjahr 14 Mitarbeiter 
(Vj. 14).  
 
 
Leistungen an Wirtschaftsprüfer 
 
Für die Prüfung des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung für die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft dhpg i.H.v. 18.500 € gebildet 
 
 
8. Angaben gemäß § 24 EigVO 
 
Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke 
 
In 2019 wurden keine Grundstücksgeschäfte getätigt. 
 
Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen 
 
Der Anlagenspiegel gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 EigVO NRW ist dem Anhang als 
Anlage beigefügt. 
 
Anlagenzugänge Stadtwerke 
 
      T€ 
Konzessionen und Lizenzen 4   
Grundstücke und Bauten  9   
Verteilungsanlagen  628   
Fähre   2   
Betriebs- und Geschäftsausstattung 162   
Anlagen in Bau  69   
      874   
 
Im Wirtschaftsjahr 2019 war ein Zugang zum Rohrnetz um 884,10 Meter auf ins-
gesamt 181,78 km zu verzeichnen, der Anteil der neuen Hausanschlüsse betrug 
dabei 790,7 Meter. In der Abrechnungssoftware Kvasy waren am 31.12.2019 
11.672 Verbrauchsstellen hinterlegt.  
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Anlage 3/7 

Stand der Anlagen in Bau und die geplanten Bauvorhaben 
 
Anlagen in Bau 
 
Zum 31.12.2019 waren folgende Einrichtungen im Bau: 
 
Erschl.Strandbad Trinkw.Technik 
Risikomanagementsystem gem. W1001 
 
Folgende Wasserleitungen waren am 31.12.2019 
in Bau oder Planung: 
 
Fahrtenstr. 
Litauerstr  
Akazienstr. / Litauerstr 
Sorbenweg 
Oldenburgische Str 
Stichweg Waldstraße 
Im Lustgarten 
Antoniusweg 
Stichweg Burgunderstr. 
Deutzer Str 
Beckergasse 
Altenberger Str. 
 
Geplante Bauvorhaben 
 
Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die im Wirtschaftsplan vorgesehenen 
Bauvorhaben realisiert werden. 
 
 
Entwicklung des Eigenkapitals 
 

    
Stand 31.12.2018 Einstellung Entnahmen Stand 31.12.2019 

   € € € € 
Stammkapital  650.000,00 € 0,00 € 0,00 € 650.000,00 € 
Allgemeine Rücklage  5.156.034,75 € 358.747,73 € 0,00 € 5.514.782,48 € 
Jahresüberschuss  358.747,73 € 349.803,97 € 358.747,73 € 349.803,97 € 
         
Summe   6.164.782,48 € 708.551,70 € 358.747,73 € 6.514.586,45 € 
 
 
Empfangene Ertragszuschüsse 
 
Die seit dem 1. Januar 2003 erhaltenen Baukostenzuschüsse müssen in gleicher 
Weise aufgelöst werden wie die Anlagen, für die sie gezahlt wurden, abgeschrie-
ben werden. Dies führt dazu, dass die neuen Baukostenzuschüsse den Umsatz 
zwar moderater, aber dafür langfristiger beeinflussen, als dies unter den bisheri-
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Anlage 3/8 

gen Auflösungsmöglichkeiten gewesen wäre. Seit dem 01.01.2004 müssen die 
beweglichen Anlagegüter, hierzu zählen auch die Wasserleitungen, monatsgenau 
abgeschrieben werden. 
 
 
Entwicklung der Rückstellungen 

Sonstige Rückstellungen 
    31.12.2018 Inanspruch- 

nahme 
Auflösung Zugang 31.12.2019 

Urlaubsrückstellungen 45.700,00 € 45.700,00 € 0,00 € 37.730,00 € 37.730,00 € 
Gleitzeitrückstellungen 6.370,00 € 6.370,00 € 0,00 € 5.850,00 € 5.850,00 € 
Jahresabschlusskosten 28.450,00 € 28.387,50 € 62,50 € 32.345,00 € 32.345,00 € 
Sonstige Rückstellungen 128.030,00 € 106.530,00 € 21.500,00 € 54.995,77 € 54.995,77 € 
             
Summe   208.550,00 € 186.987,50 € 21.562,50 € 130.920,77 € 130.920,77 € 
 
 
 
Umsatzstatistik 
 
Der Wasserverbrauchspreis blieb im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr kon-
stant bei 1,33 € / m³. 
 
Die Grundpreise jedoch wurden im Jahr 2019 angehoben. 
 
Für das Jahr 2019 galten die Grundpreise wie folgt: 
 

alte Bezeichnung neue Bezeichnung 
 

Netto 

bis zu Qn 2,5 m³/h  Q3 4 ( 5 m³/h ) 9,00 €/Monat 

bis zu Qn 6 m³/h  Q3 10 ( 10 m³/h ) 17,10 €/Monat  

bis zu Qn 10 m³/h 

über Qn 10m³ 20m³/h 

Q3 16 

Q3 16 
 

( 20 m³/h ) 

( 20 m³/h ) 

31,90 €/Monat 

46,50 €/Monat 

    

Verbundzähler 
   

bis zu Qn 15 m³/h Q3 25 (50 mm DN) 94,00 €/Monat  

bis zu Qn 40 m³/h Q3 63 (80 mm DN) 153,00 €/Monat. 

bis zu Qn 60 m³/h Q3 100 (100 mm DN) 211,50 €/Monat  

bis zu Qn 150 m³/h Q3 250 (150 mm DN) 415,70 €/Monat 
 

Hydrantenstandrohr-
zähler  

 
46,50 €/Monat 
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Anlage 3/9 

Zusätzlich zu den vorgenannten Grund- und Verbrauchspreisen wurde die im 
Jahr 2019 gültige gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 7 % in Rechnung ge-
stellt. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen erhebt seit Beginn des Jahres 2004 eine Gebühr 
auf die Entnahme von Wasser aus dem natürlichen Wasserkreislauf. Der Entgelt-
satz für die Entnahme von Wasser zu Trink-/Brauchwasserzwecken beträgt seit 
dem 03. April 2013 5 Cent/m³. Das  Entgelt wird erhoben um landesweit Mittel 
für die Schaffung bzw. den Erhalt des „Guten Zustandes der Gewässer“ zur Ver-
fügung zu stellen. Maßnahmen für den Gewässerschutz im Zusammenhang mit 
der Gewässerschutzkooperation können damit verrechnet werden. Im Berichts-
jahr fielen Aufwendungen in Höhe von € 11.104,02 an. Dieser Betrag setzt sich 
aus der Endabrechnung für das Jahr 2017 (9.431,22 €) und der Vorauszahlung 
für das Jahr 2019 (1.672,80 €) zusammen.  
 
 
Mengen und Tarifstatistik Wasserverkauf 
 
  2019 Vorjahr 
  m³ € €/m³ m³ € €/m³ 

Tarifkunden 1.653.583 2.194.004,59   1,33   1.659.108 2.202.673,13   1,33   
Sonderabnehmer 38.484 51.183,73   1,33   56.113 65.290,38   1,16   
              
Umsatzerlöse aus 
Wasserabgabe 

1.692.067 2.245.188,32     1.715.221 2.267.963,51     

              
Umsatzerlöse aus 
Grundgebühr 

  1.324.590,20       1.031.661,70     

              
    3.569.778,52       3.299.625,21     
 
In die oben benannte Statistik fließen als Tarifkunden alle Wasserabnahmestellen 
privater und städtischer Wasserabnahmestellen mit ein. Hierin sind auch städti-
sche Brunnen enthalten, die entsprechend der steuerlichen Regelungen mit Was-
ser versorgt werden. 
 
Der Pro-Kopf-Wasserverbrauch liegt damit bei 111,70 Liter pro Tag und Einwoh-
ner. Von marginalen Schwankungen abgesehen kann er als relativ konstant (Vor-
jahr 112,84) angesehen werden. 
 
Der Wasserverbrauch des Sonderabnehmers (Evonik) ist hierbei nicht berück-
sichtigt worden; die Umsatzerlöse betrugen 51 T€ (Vj. 65 T€). 
 
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft meldet für 2019 einen 
täglichen durchschnittlichen Wasserverbrauch pro Kopf von 125 Litern Wasser. Er 
sei, so der Bundesverband damit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. 
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Die Erlöse beim Personenfährbetrieb aus dem Fahrkartenverkauf stiegen von  
€ 82.704,- im Jahr 2018 auf € 84.010 im Jahr 2019. Dies führte dazu, dass das 
negative Ergebnis etwas geringer ausfiel als im Vorjahr. 
Darüber hinaus wurden € 75.846 von den Stadtwerken Wesseling vereinnahmt 
als Verlustbeteiligung (VJ. T€ 81.344). 
 
Insgesamt stieg die Anzahl der Fahrgäste um 1.298 auf 62.608 Beförderungen.  
 
 
Die Erträge in der Sparte Photovoltaik sinken auf 76 T€ (Vj. 85 T€).  
Im Berichtsjahr ist der Aufwand bei den Photovoltaikanlagen hoch ausgefallen, 
weil ein Starkwindereignis zu Schäden an den Anlagen geführt hat. 

Dies führte dazu, dass die Kapazität der Anlagen vorübergehend nur einge-
schränkt zur Verfügung stand und dementsprechend geringere Erträge zu verbu-
chen waren. Teilweise wurden die Schäden von der Versicherung getragen, wel-
che aber erst im Folgejahr erstattet wurden. 

In diesem Zusammenhang wurden einige Photovoltaikanlagen von einem Sach-
verständigen auf Standfestigkeit überprüft. Die vorgeschlagenen Sicherungs-
maßnahmen wurden sukzessive umgesetzt und in 2020 abgeschlossen 

Insgesamt führte dieser Sachverhalt im Bereich Photovoltaik zu einem negativen 
Ergebnis in Höhe von € -28.630 (Vj. € 21.511). 

Eine Erweiterung der Photovoltaikflächen ist nicht geplant. 
 
 
Personal 
 
Personalaufwand 
 
  2019 Vorjahr 
  T€ T€ 
Löhne und Gehälter 519 514 
Soziale Abgaben 98 95 
Aufw. für Altersversorgung 43 43 
Berufsgenossenschaft 5 8 
Altersteilzeit 0 0 

  665 660 
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Anlage 3/11 

Mitarbeiter 
 
 (als Vollkräfte)       2019 Vorjahr 
Kaufmännischer Leiter    0,75 0,75 
Technischer Leiter    1 1 
Gas- und Wasserinstallateurmeister     2 2 
Verwaltungsmitarbeiter    3,35 3,55 
Ingenieur     1 0 
Anlagenmechaniker    1 0 
Gas- und Wasserinstallateur   1 1 
Energieanlagenelektroniker   1 1 

        11,10 9,3 
 
 
9. Spartenrechnung 
Die Spartenrechnungen für die Betriebszweige gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NRW 
sind dem Anhang als Anlagen beigefügt. 
 
 
10. Nachtragsbericht 
Als Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahrs 2019, die für die Beurteilung der 
Lage des Eigenbetriebs von besonderer Bedeutung sind, ist die Corona-Krise zu 
nennen. Es wird auf die weiteren Ausführungen im Lagebericht verwiesen. 
 
 
11. Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses  
 
Betriebsleitung: 
 
Helmut Esch, erster Beigeordneter der Stadt Niederkassel (bis 31.05.2019) 
Dr. Stephan Smith, Beigeordneter der Stadt Niederkassel (ab 01.06.2019) 
 
Mitglieder des Betriebsausschusses 
 

- Heinz Reuter, Speditionskaufmann, - Vorsitzender 
- Josef Schäferhoff, Kaufmann, - stellv. Vorsitzender 
- Andreas Grünhage, Jurist 
- Mathias Jehmlich, staatl. gepr. Betriebswirt 
- Daniel Döpper, Informatiker 
- Dano Himmelrath, Bankkaufmann (ausgeschieden am 26.02.2019) 
- Hans-Dieter Lülsdorf, Maschinenschlosser (neu ab 26.02.2019) 
- Matthias Großgarten, Sozialwissenschaftler (B.A.) (ausgeschieden am 

09.10.2019) 
- Aziz Cöcelli (neu ab 09.10.2019) 
- Friedrich Reusch, Diplom-Ökonom 
- Friedemann Immer, Musiker 
- Karl-Heinz Plies, Rentner 
- Hans-Werner Piontek, Rentner 
- Marcus Sulzer (neu ab 13.08.2019) 
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Anlage 3/12 

Sachkundige Bürger 
 

- Hartmut Wicht, Hotelkaufmann i.R. 
- Marcus Sulzer, Kaufm. Angestellter (ausgeschieden am 03.07.2019) 
- Michael Poguntke, Kaufm. Angestellter 
- Ernst-Georg Witt, Vermessungstechniker 
- Siegfried Voge, Rentner 
- Hans Gerd Bansemer, Pensionär 
- Kai Rübhausen, Student (ausgeschieden am 26.02.2019) 
- Holger Elling, Jurist 
- Rudolf Wickel, Angestellter 
- Jürgen Schulz (neu ab 26.02.2019) 

 
Mitarbeitervertreter 
 

- Gerhard Seickfried (ausgeschieden am 30.06.2019) 
- Elvira Grenz (neu ab 09.07.2019) 

 
 
 
Niederkassel, den 17.11.2020 
 
Stadtwerke Niederkassel 
 
 
 
gez. Dr. Stephan Smith 
- Betriebsleiter - 
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Stadtwerke Niederkassel
Anlagenspiegel zum 31.12.2019

Stand 
01.01.2019

Zugänge              
2019

Umbuchungen 
2019

Abgänge 
2019

Stand               
31.12.2019

Stand 
01.01.2019

Zugänge              
2019

Abgänge 
2019

Stand               
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 98.315,24 € 3.980,00 € 0,00 € 0,00 € 102.295,24 € -85.258,24 € -2.398,00 € 0,00 € -87.656,24 € 13.057,00 € 14.639,00 €

98.315,24 € 3.980,00 € 0,00 € 0,00 € 102.295,24 € -85.258,24 € -2.398,00 € 0,00 € -87.656,24 € 13.057,00 € 14.639,00 €
II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 
Grundstücken 1.902.266,62 € 9.336,57 € 0,00 € 0,00 € 1.911.603,19 € -396.870,43 € -12.390,57 € 0,00 € -409.261,00 € 1.505.396,19 € 1.502.342,19 €

2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen 1.611.987,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.611.987,00 € -1.382.605,00 € -8.029,00 € 0,00 € -1.390.634,00 € 229.382,00 € 221.353,00 €

3. Verteilungsanlagen 36.459.045,45 € 628.317,68 € 46.068,96 € -15.134,95 € 37.118.297,14 € -21.640.199,53 € -929.364,05 € 14.108,90 € -22.555.454,68 € 14.818.845,92 € 14.562.842,46 €

4. Fähranlagen 330.574,98 € 1.576,28 € 0,00 € 0,00 € 332.151,26 € -13.749,98 € -13.308,28 € 0,00 € -27.058,26 € 316.825,00 € 305.093,00 €

5. Photovoltaikanlagen 678.388,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 678.388,00 € -249.639,00 € -33.962,00 € 0,00 € -283.601,00 € 428.749,00 € 394.787,00 €

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 311.244,46 € 161.828,17 € 0,00 € 0,00 € 473.072,63 € -290.785,06 € -19.561,17 € 0,00 € -310.346,23 € 20.459,40 € 162.726,40 €

7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 57.305,95 € 68.791,45 € -46.068,96 € 0,00 € 80.028,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57.305,95 € 80.028,44 €

41.350.812,46 € 869.850,15 € 0,00 € -15.134,95 € 42.205.527,66 € -23.973.849,00 € -1.016.615,07 € 14.108,90 € -24.976.355,17 € 17.376.963,46 € 17.229.172,49 €

41.449.127,70 € 873.830,15 € 0,00 € -15.134,95 € 42.307.822,90 € -24.059.107,24 € -1.019.013,07 € 14.108,90 € -25.064.011,41 € 17.390.020,46 € 17.243.811,49 €

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte

Anlage 3/13
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Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel
Betriebssparte Wasserwerk
Sparten Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1.1.2019 bis 31.12.2019

2019 2019 2018 2018

1. Umsatzerlöse 3.832.787 3.596.582

2. andere aktivierte Eigenleistungen 51.148 81.767

3. sonstige betriebliche Erträge 4.969 7.690

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.164 10.929
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 607.624 609.788 666.632 677.561

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 512.544 507.497

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorung und Unterstützung 144.194 656.738 144.176 651.673

6. Abschreibungen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Analgevermögens und 
Sachanlagen 971.743 870.643

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 836.350 728.891

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.404 2

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 172.577 181.730

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 187.128 155.140

11. Ergebnis nach Steuern 455.984 420.403

12. sonstige Steuern 1.704 1.703

13. Jahresüberschuss 454.280 418.700

Anlage 3/14
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Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel
Betriebssparte Personenfährbetrieb
Sparten Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1.1.2019 bis 31.12.2019

2019 2019 2018 2018

1. Umsatzerlöse 169.591 171.048

2. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0

3. sonstige betriebliche Erträge 0 0

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 214.805 214.805 214.866 214.866

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.350 1.336

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorung und Unterstützung 380 1.730 380 1.716

6. Abschreibungen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Analgevermögens und 
Sachanlagen 13.308 12.702

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 15.594 23.227

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0

11. Ergebnis nach Steuern -75.846 -81.463

12. sonstige Steuern 0 0

13. Jahresfehlbetrag -75.846 -81.463

Anlage 3/15
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Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel
Betriebssparte Photovoltaik
Sparten Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1.1.2019 bis 31.12.2019

2019 2019 2018 2018

1. Umsatzerlöse 76.232 84.920

2. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0

3. sonstige betriebliche Erträge 621 658

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 53.533 53.533 10.223 10.223

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.191 5.140

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorung und Unterstützung 1.460 6.651 1.460 6.600

6. Abschreibungen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Analgevermögens und 
Sachanlagen 33.962 33.961

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.547 3.586

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.790 9.697

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0

11. Ergebnis nach Steuern -28.630 21.511

12. sonstige Steuern 0 0

13. Jahresüberschuss -28.630 21.511

Anlage 3/16
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Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel 
 

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 

gemäß § 25 Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) 
 
 
Grundlagen des Eigenbetriebes 
 
Die Stadtwerke Niederkassel sind ein Eigenbetrieb der Stadt Niederkassel, 
bestehend aus drei Sparten. 
 
 
Die dominierende Sparte ist die Trinkwassergewinnung und –versorgung. Das 
Trinkwasser wird aus drei eigenen Brunnen gewonnen, soweit notwendig 
aufbereitet und den Kunden zur Verfügung gestellt. Das Versorgungsgebiet 
entspricht bis auf eine Ausnahme (Bruderschaftsgasse) dem Stadtgebiet der 
Stadt Niederkassel. 
 
Die Personenfähre Lülsdorf-Wesseling stellt die zweite Sparte dar. Ein 
Fährunternehmer ist beauftragt, mit seinem Schiff im Pendelverkehr Personen 
und Zweiräder über den Rhein zu transportieren. Seine Entlohnung erfolgt zum 
Teil erfolgsabhängig. Den Gewinn/Verlust dieser Sparte teilen sich die 
Stadtwerke Niederkassel mit den Stadtwerken Wesseling GmbH jeweils zur 
Hälfte. 
 
Als dritte Sparte betreiben die Stadtwerke Niederkassel Photovoltaikanlagen. Als 
Standorte für diese Anlagen wurden Dächer von der Stadt bzw. der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, dem Abwasserwerk der Stadt Niederkassel, 
gepachtet. Der erzeugte Strom wird zum Teil von der Stadt für den Verbrauch in 
öffentlichen Gebäuden verwendet. Strom, der nicht an die Stadt geliefert wird, 
wird in das allgemeine Stromnetz eingespeist. 
 
Das Leistungsangebot der drei Sparten der Stadtwerke ist geprägt von einem 
regional gefestigten Absatzmarkt ohne konkurrierende Mitbewerber. 
 
 
Wirtschaftsbericht 
 
Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs 
 
Unter Aufrechnung des Jahresüberschusses beim Wasserwerk von € 454.280 und 
mit den Jahresfehlbeträgen der Sparte Photovoltaik in Höhe von € 28.630 und 
beim Personenfährbetrieb in Höhe von € 75.846 ergibt sich bei den Stadtwerken 
für 2019 ein Jahresüberschuss von 349.804 € und liegt damit knapp unter dem 
Vorjahresergebnis (359 T€) 
 
Der Wirtschaftsplan sah einen Jahresüberschuss von € 268.898 vor. Damit liegt 
das Ergebnis um 80,9 T€ höher als geplant. Neben Umsatzerlösen für 
Standardkunden bei Trinkwasser, die 104 T€ über dem Plan lagen, fielen die 
Unterhaltungskosten für das Leitungsnetz und die Hausanschlüsse im Stadtgebiet 
108 T€ geringer aus; ebenso ergaben sich Einsparungen von 97 T€ beim 
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Personalaufwand. Dagegen stehen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, 
welche um 116 T€ höher ausfielen als noch im Wirtschaftsplan angenommen. 
 
Auf der Grundlage der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf ergibt sich für 2019 
eine Konzessionsabgabe von € 422.999,13. Die Konzessionsabgabe belief sich für 
2018 auf € 389.099,54. 
 
Der steuerliche Mindestgewinn, der für die volle Auszahlung der 
Konzessionsabgabe vorgegeben ist, wurde im Jahr 2019 erwirtschaftet. 
 
Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 349.803,97 
der Allgemeinen Rücklage zu zuführen. 
 
 
Finanz- und Vermögenslage 
Die Anlagenintensität, dies ist das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und 
Bilanzsumme, beträgt 96,67 Prozent (Vj. 95,29). 
 
Die Eigenkapitalquote, dies ist das Verhältnis vom Eigenkapital zur Bilanzsumme, 
beträgt 36,52 Prozent (Vj. 33,78). Unter Einbeziehung der empfangenen 
Ertragszuschüsse erhöht sich dieser Wert auf 52,05 Prozent (Vj. 49,47). 
 
Der Anlagendeckungsgrad, dies ist das Verhältnis zwischen Eigenkapital mit 
empfangenen Ertragszuschüssen und langfristigem Fremdkapital zu 
Anlagevermögen, beträgt 88,56 Prozent (Vj. 89,02). 
 

Ertragslage 
 
Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr T€ 4.079 (Vj. T€ 3.853). 
 
Betriebssparte Wasserwerk 
 
Die Einwohnerzahl stieg von 40.336 auf 40.782 (1,11 %) an.  
 
Die verkaufte Wassermenge jedoch sank in 2019 insgesamt um 23.154 m³       
(-1,35 %) auf 1.692.067 m³ (Vj. 1.715.221 m³). 

Durch die im Jahr 2019 eingeführte Preiserhöhung der Grundgebühren konnten 
die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 236 T€ gesteigert werden. 
 
Betriebssparte Personenfährbetrieb 
 
Die Personenfähre erzielte im Jahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 170 T€ (Vj. 
171 T€) und sind somit konstant geblieben. 
 
Da die Abbrucharbeiten des alten Fähranlegers (Kosten Vj. 7 T€) in 2018 
abgeschlossen wurden, liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit      
€ 15.594 unter dem Vorjahr (€ 23.227) 
 
Mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 245 T€ lag der Jahresverlust mit -76 T€ 
auch etwas unter dem des Vorjahres (€ -81 T€).  
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Mit dem Fährunternehmer ist vertraglich eine Umsatzbeteiligung vereinbart. 
Unverändert zu den Vorjahren übernimmt die Stadtwerke Wesseling GmbH 50 % 
des operativen Verlustes des Fährbetriebs. 
 
Betriebssparte Photovoltaik 
 
Der Sparte Photovoltaik wurden im Jahr 2019 keine weiteren Anlagen mehr 
hinzugefügt. 
 
Auf Grund von Sturmschäden auf zwei Schulgebäuden sowie auf Grund von 
Umbaumaßnahmen (um zukünftige Sturmschäden zu verhindern) fielen 
unplanmäßig Unterhaltungskosten in Höhe von 43 T€ an. Hier wurden im 
Folgejahr 2020 seitens der Versicherung 13 T€ Schadensersatz gezahlt. 
 
Die Sonneneinstrahlung ist ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg dieser 
Sparte. Die Wetterstation Köln/Bonn meldete für das Jahr 2019 einen geringeren 
Wert an Sonnenstunden als im Vorjahr. Zusätzlich bedingt durch den temporären 
Ausfall von zwei Photovoltaikanlagen (Sturmschaden) konnten im Berichtsjahr 
nur Umsatzerlöse in Höhe von € 76.852 (€ 85.578) erzielt werden. 
 
Dies führte insgesamt zu einem Verlust in Höhe von € -28.630 (Vorjahresgewinn 
€ 21.511,72). 
 
 
Aufwandsstruktur 
 
Die Aufwandsstruktur der Stadtwerke Niederkassel stellt sich folgender Maßen 
dar. 
 
    2019 2018 
    € € 
Materialaufwand   878.125,80 902.649,78 
Personalaufwand   665.118,39 659.988,62 
Abschreibungen auf Anlagevermögen  1.019.013,07 917.306,29 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  855.490,08 755.704,58 
Zinsaufwendungen   180.367,55 191.426,77 
      
    3.598.114,89 3.427.076,04 
 
Der Anteil an variablen Kosten ist eher gering. Zu den variablen Kosten zählen 
beispielsweise die Stromkosten für die Wasserförderpumpen. Der überwiegende 
Teil der Kosten dient zur Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur und 
wird daher quasi als fix betrachtet. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen erklärt sich im Wesentlichen durch den Anstieg der 
Konzessionsabgabe sowie höhere Verwaltungskosten von der Stadt Niederkassel. 
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Feststellungen gemäß § 53 HGrG 
 
Nach § 25 Abs. 2 EigVO NRW ist in dem Lagebericht auch auf solche 
Sachverhalte einzugehen, die auch Gegenstand der Prüfung nach § 53 HGrG 
sind. 
Im Berichtsjahr haben sich keine relevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstandes ergeben. Darüber 
hinaus wird auf die Ausführungen zur Vermögens- Finanz- und Ertragslage 
verwiesen. 
 
 
Prognosebericht / Risiken- und Chancenbericht 
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs 
 
Im Wirtschaftsplan 2020 wird unter Berücksichtigung der Aufrechnung des 
negativen Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten des 
Personenfährbetriebes und der daraus resultierenden Minderung der 
Ertragsteuern ein Jahresüberschuss von € 161.789,00 erwartet. Die Sparte 
Photovoltaik erwartet aufgrund notwendiger Sicherungsmaßnahmen an den 
Anlagen auch im Jahr 2020 einen Verlust (26 T€). Die Personenfähre wird 
weiterhin defizitär sein.  
 
Das Anlagevermögen hat in den letzten Jahren einen deutlichen Zuwachs 
verzeichnet. Dies zeigt einerseits die Werthaltigkeit der Stadtwerke, andererseits 
steigen so die Abschreibungen in Zukunft an. 
 
Ein höheres Anlagevermögen führt zu einem höheren zu erzielenden 
Mindestgewinn. Dieser Mindestgewinn errechnet sich – vereinfacht dargestellt –
prozentual aus dem Bestand des Anlagevermögens zu Beginn des Berichtsjahres. 
Wird er nicht erreicht, so ist die steuerliche Anerkennung der vollen 
Konzessionsabgabe als Aufwand nicht gegeben. 
 
Für die wesentliche Betriebssparte Wasserwerk stellt sich die voraussichtliche 
Entwicklung folgender Maßen dar. Die Stadt Niederkassel hat nach wie vor leicht 
steigende Bevölkerungszahlen zu verzeichnen, was eine Zunahme an 
Wasserkunden für die Stadtwerke Niederkassel bedeutet. Der sparsame Umgang 
mit Wasser führt trotz steigender Einwohnerzahlen zu einem eher konstanten 
bzw. leicht sinkenden Wasserabsatz. 
 
Verschiedene Rahmenbedingungen wirkten sich auf den Wasserverbrauch aus. 
Der Wegfall der Bagatellgrenze im Abwasserbereich führte zu einem starken 
Anstieg der Anzahl der verwendeten Gartenwasserzähler. Es wird davon 
ausgegangen, dass Kunden zunehmend darauf verzichten, einen privaten 
Brunnen zu bauen. 
 
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rechnet trotz effizienterer 
Haushaltsgeräte, wassersparender Duschköpfe und Toiletten sowie einem 
gewachsenen Bewusstsein für die Schonung von natürlichen Ressourcen in der 
Bevölkerung in den nächsten Jahren mit einem leichten Anstieg des 
Wasserverbrauchs pro Person. Dies wird mit den durch den Klimawandel 
steigenden Temperaturen begründet. Die Menschen bewässern ihren Garten, 
duschen häufiger und befüllen Pools. 
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Niederkassel liegt mit 111,70 Litern pro Tag und Kopf (2019) unter dem 
Bundesdurchschnitt von 125 Litern.  
 
Eine Abschätzung des Wasserverbrauches des Sondervertragskunden ist den 
Stadtwerken nicht möglich.  
 
Die Stadt Niederkassel hat im Haushaltsjahr 2019 – wie schon in den Vorjahren –
keine Mittel zum Ausgleich des Betrages bereitgestellt, der als Folge aus der 
Aufrechnung des Jahresgewinns des Versorgungsbetriebes mit dem Verlust des 
Verkehrsbetriebes entsteht. Somit wird mit Umsatzerlösen aus dem 
Wasserverkauf der Jahresfehlbetrag beim Personenfährbetrieb gedeckt. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, dass die Stadtwerke Wesseling auf Grund einer seit 2006 
bestehenden Kooperation die Hälfte des Jahresverlustes bei der Personenfähre 
tragen. Dieser Betrag wurde in der Spartenrechnung bereits berücksichtigt. 
 
Aus der Corona-Pandemie sind bisher eher geringe negative Auswirkungen 
ersichtlich. Insbesondere sind im Jahr 2020 bisher keine geringeren 
Wasserabnahmemengen als in 2019 zu verzeichnen.  
 
Ebenso scheint die Pandemie bisher zu keinen größeren Forderungsausfällen zu 
führen. 
 
Da durch Corona viele Freizeitaktivitäten vorrübergehend nicht angeboten 
werden, kann der Personenfährbetrieb einen Zulauf an Wanderern und 
Fahrradausflüglern verzeichnen und somit höhere Umsatzerlöse als im Vorjahr 
erzielen. 
 
 
 
Niederkassel, den 17.11.2020 
 
 
    Stadtwerke Niederkassel 
 
 
        gez. Dr. Stephan Smith 
             - Betriebsleiter - 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel,

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Niederkassel, Niederkassel, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt schaftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem An hang, ein schließ lich der Dar stel lung der Bilanzierungs-
und Be wer tungs me tho den – ge prüft. Darüber hinaus ha ben wir den La ge bericht des Stadt werke Nieder-
kassel für das Wirt schafts jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 ge prüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

1. entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor schriften der Ei-
gen betriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlä gi gen deut schen
für Ka pital gesell schaften gelten den handels rechtlichen Vor schriften und ver mit telt un ter Be ach tung
der deut schen Grund sätze ord nungs mäßiger Buch füh rung ein den tat sächli chen Ver hält nis sen ent-
spre chen des Bild der Ver mö gens- und Finanzlage des Eigen betriebs zum 31. Dezember 2019 so-
wie sei ner Ertrags lage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

2. vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vor-
schriften zutreffendes Bild von der La ge des Ei gen betriebs. In al len wesentlichen Belangen steht
die ser Lage be richt in Ein klang mit dem Jahres ab schluss, ent spricht den Vorschriften der Eigen-
betriebsver ord nung des Bun deslandes Nord rhein-Westfalen und stellt die Chan cen und Risiken der
zukünfti gen Ent wicklung zu treffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB er klären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ord nungsmäßigkeit des Jahresab schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317
HGB und mit § 106 der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen a.F. i.V.m. Artikel 10
Abs. 1 des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW un ter Be ach tung der vom Institut der Wirt schafts-
prüfer (IDW) fest ge stellten deut schen Grundsät ze ord nungs mä ßi ger Ab schluss prüfung durchge führt.
Unsere Verant wor tung nach die sen Vor schriften und Grund sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Ab schlussprü fers für die Prü fung des Jahresab schlus ses und des Lage berichts“ unseres Bestäti gungs-
ver merks wei terge hend be schrie ben. Wir sind von dem Ei genbe trieb un abhängig in Überein stim mung
mit den deut schen handels rechtli chen und be rufsrechtli chen Vor schriften und haben unsere sons ti gen
deut schen Berufs pflichten in Über ein stimmung mit die sen Anfor derungen erfüllt. Wir sind der Auf fas-
sung, dass die von uns erlangten Prü fungsnachwei se aus reichend und geeig net sind, um als Grund lage
für unsere Prü fungsurteile zum Jah resabschluss und zum Lagebe richt zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab schlusses, der den Vor-
schrif ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in al len we sent li chen
Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah res ab schluss un ter Be ach tung der deut schen Grund sätze
ord nungs mä ßiger Buch füh rung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tat säch li chen Ver-
hält nissen ent spre chendes Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er trags lage des Ei gen betriebs vermit telt.
Fer ner sind die gesetzlichen Vertreter ver ant wort lich für die in ter nen Kon trol len, die sie in Über ein stim-
mung mit den deut schen Grund sätzen ord nungs mä ßi ger Buch füh rung als not wen dig be stimmt ha ben,
um die Auf stellung ei nes Jah res ab schlus ses zu er mög li chen, der frei von we sentli chen – beabsichtigten
oder unbe absich tigten – fal schen Dar stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort lich, die Fä-
hig keit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha ben
sie die Ver ant wor tung, Sach verhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh rung der Unternehmenstätig keit,
so fern ein schlä gig, an zuge ben. Darüber hinaus sind sie da für verantwortlich, auf der Grundlage des
Rech nungs le gungs grundsat zes der Fortführung der Unter nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tat sächli che oder recht liche Gegeben heiten entgegen stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan gen mit dem Jah res ab schluss in Einklang steht, den
Vorschriften der Ei genbetriebsverordnung des Bun des landes Nord rhein-Westfa len entspricht und die
Chancen und Risiken der zu künftigen Entwicklung zutreffend dar stellt. Fer ner sind die ge setzli chen Ver-
treter verantwort lich für die Vorkehrungen und Maß nahmen (Systeme), die sie als not wendig erach tet
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim mung mit den Vor schriften der Ei gen-
betriebsverordnung des Bundeslan des Nord rhein-Westfalen zu ermögli chen, und um ausrei chen de ge-
eig nete Nach weise für die Aussagen im Lage be richt er bringen zu kön nen.

Der Betriebsauschuss ist verantwort lich für die Überwachung des Rech nungs legungs prozesses des Ei-
gen betriebs zur Aufstel lung des Jah resabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel lungen ist, und ob
der Lagebe richt insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild
von der Lage des Eigen betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt nissen in Einklang steht, den Vorschriften
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risi ken der zu künftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile
zum Jahresabschluss und zum Lage bericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
ein stimmung mit § 317 HGB und § 106 der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen
a.F. i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW unter Be ach tung der vom In-
sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) festge stellten deut schen Grundsätze ord nungs mä ßi ger Ab schluss prü-
fung durchge führte Prü fung eine wesent liche fal sche Dar stellung stets auf deckt. Fal sche Dar stellun gen
kön nen aus Ver stößen oder Un richtig keiten re sultie ren und werden als wesent lich angese hen, wenn
ver nünftiger wei se erwartet wer den könn te, dass sie ein zeln oder ins ge samt die auf der Grundla ge die-
ses Jahresab schlus ses und La gebe richts getroffe nen wirtschaftlichen Ent schei dungen von Adressa ten
be einflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab sichtigter –
fal scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü fungsnachweise, die ausreichend
und geeig net sind, um als Grundlage für unsere Prü fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufge deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich tig-
keiten, da Verstöße betrügeri sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän dig-
keiten, irreführende Dar stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan ten inter nen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor kehrungen und Maß nah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe nen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigen betriebs ab-
zugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs le-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver tretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver tretern an ge-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh menstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we sentliche Unsicherheit im Zusam menhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unter nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine we sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti gungsvermerk
auf die da zugehö rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk sam zu machen
oder, falls diese Anga ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi fizieren. Wir
ziehen unsere Schluss folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse res Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungs nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben heiten können jedoch da-
zu führen, dass der Eigenbe trieb seine Unter nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus ses ein schließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach tung der deutschen Grundsät ze ord-
nungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tat säch li chen Ver hält-
nissen entsprechendes Bild der Ver mö gens-, Finanz- und Ertragslage des Ei gen betriebs ver mittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetze sentspre-
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Anlage 5/4

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts orien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach weise voll-
zie hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An gaben von den gesetzli chen Ver-
tretern zu grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerech te Ableitung
der zu kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü fungsurteil zu den
zukunftsorientierten Anga ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen ge ben wir nicht ab. Es
be steht ein er hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we sentlich von den zu-
kunfts orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein schließlich etwaiger Mängel
im inter nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Bornheim, den 27. November 2020

 dhpg Dr. Harzem & Partner mbB 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft

 gez. Klaus Schmitz-Toenneßen gez. Astrid Stönner
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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Ergänzende Angaben
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Anlage 6/1

Stadtwerke Niederkassel,
Niederkassel

Rechtliche Grundlagen 

Betrieb: Stadtwerke Niederkassel

Sitz: Niederkassel

Zweck: Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, die Un ter-
haltung eines Verkehrsbetriebes, die Energiever sor-
gung und alle den Betriebszweck fördernde Ge schäf te.

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Betriebssatzung: vom 12. Dezember 2013 in der derzeit gültigen Fas sung
vom 11. April 2019, die am 1. Juni 2019 in Kraft getre-
ten ist.

Stammkapital: € 650.000,00

Betriebsausschuss: Regelungen zur Zuständigkeit des Betriebsausschus-
ses fin den sich in § 4 der Be triebssatzung der Stadtwer-
ke Nie derkas sel. 

 Für die Zusammensetzung des Betriebsausschusses
der Stadwerke Niederkassel wird auf den Anhang 2019
verwiesen (Anlage 3 zu diesem Bericht).

Betriebsleitung: - Herr Helmut Esch, Betriebsleiter (bis 31. Mai 2019)

 - Herr Dr. Stephan Smith Betriebsleiter (ab 1. Juni
 2019)

 - Herr Dr. Bernhard-Sebastian Sanders, stellvertre-
 tender Betriebsleiter (bis 29. Februar 2020)

 - Herr Carsten Walbröhl, stellvertretender Betriebs-
leiter (ab 1. Mai 2020)
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Anlage 6/2

Sitzungen: Im Be richts jahr fan den 4 Aus schusssitzun gen statt,
5. Fe bruar, 26. Juni, 18. Sep tember und am 13. No-
vem ber 2019.

 Der Rat der Stadt Niederkassel befasste sich im Be-
richts jahr 2019 in den Sitzungen am 11. April, 9. Juli,
9. Oktober und 11. De zember 2019 mit An gele gen-
hei ten der Stadt werke Nie der kassel. 

 Wesentliche Ta ges ord nungs punkte wa ren da bei:

 - Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. De-
zember 2018 und des Lageberichts für das Wirt-
schafts jahr 2018

 - Beschluss über die Ergebnisverwendung 2018 
 - Entlastung der Betriebsleitung für 2018

Wirtschaftsplan: Der Wirtschafts- und Finanzplan der Stadtwerke Nie-
derkassel für das Jahr 2020 wur de in der Sit zung
des Ra tes der Stadt Nie derkassel vom 11. Dezem-
ber 2019 be schlos sen.
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Planansatz 
Wirtschaftsplan

Ist-   
ergebnis

Ergebnis-
abweichung   

Ist / Plan
2019 2019
T€ T€ T€

Erträge
Umsatzerlöse 3.979 4.079 100
aktivierte Eigenleistungen 60 51 -9
sonstige betriebliche Erträge 8 5 -3
sonstige Zinsen/ähnliche Erträge 0 1 1

Summe Erträge 4.047 4.136 89

Aufwendungen
Materialaufwand 943 878 65
Personalaufwand 762 665 97
Abschreibungen auf Sachanlagen 903 1.019 -116
sonstige betiebliche Aufwendungen 814 855 -41
Zinsen/ähnliche Aufwendungen 217 180 37
sonstige Steuern 0 2 -2
Ertragssteuern 139 187 -48

Sume Aufwendungen 3.778 3.786 -8

Jahresergebnis 269 350 81

Stadtwerke Niederkassel,
Niederkassel

Gegenüberstellung der Ansätze im Wirtschaftsplan 2019 und der
Ist Zahlen Wirtschaftsjahres 2019

Anlage 7/1
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Planansatz 
Wirtschaftsplan

Ist-   
ergebnis

Abweichung   
Ist / Plan

2019 2019
T€ T€ T€

Einzahlungen
Überschuss aus laufender Tätigkeit 1.172 1.369 197
Baukostenzuschüsse 161 57 -104
Darlehensaufnahmen 2.097 0 -2.097
übrige Veränderungen 0 39 39

Summe Einzahlungen 3.430 1.465 -1.965

Auszahlungen
Bauvorhaben und Investitionen 1.897 874 -1.023
Entnahmen aus Baukostenzuschüssen 200 187 -13
Darlehenstilgungen 383 404 21
Umschuldung von Darlehen 950 0 -950

Sume Auszahlungen 3.430 1.465 -1.965

Liquiditätsübeschuss 0 0 0

Stadtwerke Niederkassel,
Niederkassel

Gegenüberstellung der Ansätze im Wirtschaftsplan 2019 und der
Ist Zahlen Wirtschaftsjahres 2019

Anlage 7/2
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Anlage 8/1 

                                                                                                                              
 Stadtwerke Niederkassel, 

Niederkassel 
 

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 

(IDW Prüfungsstandard 720) 
 
 
 
1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenle-

gung der Organbezüge 
 
a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 

Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. Kon-
zernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des 
Unternehmens bzw. des Konzerns? 
 
Eine Geschäftsordnung für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan liegen nicht vor. Die Zu-
ständigkeitsverteilung für die Betriebsleitung und den Betriebsausschuss Stadtwerke ergeben sich 
aus der Betriebssatzung und der EigVO NRW. Daneben gelten für den Betriebsausschuss auch 
die Vorschriften der §§ 28 bis 30 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Niederkassel sowie 
§ 10 der Hauptsatzung der Stadt Niederkassel. 
 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 
Niederschriften hierüber erstellt? 
 
Im Berichtsjahr fanden vier ordentliche Ausschusssitzungen statt, am 5. Februar, 26. Juni, 18. 
September und am 13. November 2019. Hierüber liegen die Protokolle vor. 
 

c) In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 
AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 
 
Herr Helmut Esch ist zum 31. Mai 2019 als Betriebsleiter ausgeschieden; Herr Dr. Stephan Smith 
ist ab 01. Juni 2019 als neuer Betriebsleiter bestellt. 
 
Die Betriebsleiter sind aussagegemäß in keinen Kontrollgremien im oben genannten Sinne tätig. 
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Anlage 8/2 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung und Überwachungsorgan) indi-
vidualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, 
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausge-
wiesen? Falls nein, wird dies begründet? 
 
Beide Betriebsleiter sind Beamte der Stadt Niederkassel. Ihre anteiligen Tätigkeiten für den Eigen-
betrieb werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags von der Stadt Niederkassel in Rech-
nung gestellt. Eine Nennung im Anhang entfällt somit. 
 
Die Betriebsausschussmitglieder erhalten keine Vergütung von den Stadtwerken. 
 

 
2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

 
a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus 

dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse er-
sichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 
 
Es liegt ein Organisationplan der Stadt Niederkassel vor, in dem auch der Eigenbetrieb berück-
sichtigt ist. Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse lassen 
sich daraus ableiten. Der Organisationsplan (Gliederung Fachbereich 9) entspricht den Bedürfnis-
sen des Eigenbetriebs. Eine Überprüfung findet anlassbezogen statt. 
 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird? 
 
Während der Prüfung haben wir keine Hinweise erhalten, dass Weisungen nicht befolgt wurden. 

 
c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumen-

tiert? 
 
Es existiert eine Dienstanweisung zur Korruptionsprävention bei der Stadt Niederkassel, die auch 
bei der Einrichtung zur Anwendung kommt. 
 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungspro-
zesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditauf-
nahme und -gewährungen)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehal-
ten wurden? 
 
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine wesentlichen Abweichungen von den vorliegenden 
Richtlinien festgestellt. Nach unseren Feststellungen sind die Richtlinien geeignet und angemes-
sen. 
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, 
EDV)? 
 
Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Erkenntnisse ergeben, dass keine ordnungsgemä-
ße Dokumentation von Verträgen vorliegt. 

 
 
3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

 
a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-

bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Be-
dürfnissen des Unternehmens? 
 
Die Stadtwerke stellen gemäß § 14 EigVO NRW p.a. einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Er-
folgsplan (§ 15 EigVO NRW), Vermögensplan (§ 16 EigVO NRW) und Stellenübersicht (§ 15 Eig-
VO NRW), auf. Daneben erfolgt eine mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung gemäß § 18 EigVO 
NRW. 
 
Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. 

 
b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

 
Von der Betriebsleitung werden gemäß § 20 EigVO NRW vierteljährlich Zwischenberichte erstellt 
und an die Überwachungsgremien kommuniziert. Hierin werden Planabweichungen systematisch 
untersucht.  
 
Wir weisen daraufhin, dass im Berichtsjahr die Berichterstattung für das 1. und 2. Quartal 2019 
nicht innerhalb der 1-Monats-Frist nach Quartalsende erfolgte. 
 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 
besonderen Anforderungen des Unternehmens? 
 
Nach den Feststellungen unserer Prüfung gewährleisten der angewandte Kontenplan und die Ab-
läufe im Bereich des Rechnungswesens eine ordnungsgemäße und zeitnahe Erfassung der Ge-
schäftsvorfälle. Ebenso erfüllen das Rechnungswesen durch eine ausreichende Untergliederung 
des Kontenplanes auch die Anforderungen anderer gesetzlicher Vorgaben. 

 
d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-

kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 
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Nach unseren Feststellungen werden die Zahlungen und die Kontostände täglich abgeglichen. 
Längerfristig feststehende Aus- und Einzahlungen werden frühzeitig mit eingeplant. Die Kredit-
überwachung erfolgt durch den Fachbereich Finanzen der Stadt Niederkassel. 

 
e) Gehört zum Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An-

haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden 
sind? 
 
Der Fachbereich Finanzen der Stadt Niederkassel steuert zentral die Liquidität der Stadt sowie ih-
rer Eigenbetriebe gemäß den Dienstvorschriften der Stadt Niederkassel.  
 
Anhaltspunkte, dass diese Regelungen nicht eingehalten werden, existieren nicht. 
 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 
und effektiv eingezogen werden? 
 
Die Entgelte werden zeitnah in Rechnung gestellt. Ausstehende Rechnungen werden zeitnah bzw. 
effektiv eingezogen. 
 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst 
es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 
 
Es besteht kein eigenständiges Controlling. Dies erscheint aus Prüfersicht vor dem Hintergrund 
der bestehenden Organisation entbehrlich. 

 
h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der 

Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-
steht? 
 
Nicht einschlägig, es existieren keine Tochterunternehmen. 
 
 

4. Risikofrüherkennungssystem 
 

a) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung nach Art und Umfang Frühwarnsignale defi-
niert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er-
kannt werden können? 
 
Das Risikofrüherkennungssystem wurde im ersten Halbjahr 2010 implementiert; es wurde ein um-
fangreiches Risikohandbuch erstellt. Nach unserer Prüfung ist es geeignet, die o.g. Anforderungen 
zu erfüllen. 
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Anlage 8/5 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 
 
Nach den Feststellungen im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Maßnahmen nicht ausreichend oder nicht geeignet sind, ihren Zweck zu erfüllen. Es ha-
ben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. 
 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 
 
Nach Erkenntnissen unserer Prüfung gewährleisten der angewandte Kontenplan und die Abläufe 
im Bereich des Rechnungswesens und der Kostenrechnung eine ordnungsgemäße und zeitnahe 
Erfassung der Geschäftsvorfälle. Nach unseren Feststellungen erfüllen das Rechnungswesen und 
die Kostenrechnung durch eine ausreichende Untergliederung des Kontenplanes auch die Anfor-
derungen anderer gesetzlicher Vorgaben. 
 
Grundsätzlich wird der Risikobericht bzw. die Risikoinventur des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 
im Folgejahr dem Betriebsausschuss vorgelegt. 
 
Die Risikoinventur 2019 wurde bis zum Prüfungszeitpunkt noch nicht im Betriebsausschuss vorge-
legt. Wir empfehlen dies in der nächsten Betriebsausschusssitzung nachzuholen. 
 

d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt 
und angepasst? 
 
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen, dass die Maßnahmen nicht 
entsprechend der aktuellen Entwicklung angepasst worden wären. 
 
 

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 
 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu 
gehört: 

 
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge-

setzt werden? 
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-

fang dürfen offene Posten entstehen? 
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- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu-
lässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipati-
ves Hedging)? 

 
Eine entsprechende Richtlinie existiert nicht. 
In 2008 und 2012 wurden jeweils ein Zinssicherungsgeschäft zu einem Darlehensvertrag abge-
schlossen. Seitdem wurden keine neuen Zinssicherungsgeschäfte getätigt. 
 

b) Werden Zinsderivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkondi-
tionen und zur Risikobegrenzung? 
 
Zinsderivate werden auskunftsgemäß nicht zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung 
von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung. Anhaltspunkte für den Einsatz zu anderen Zwe-
cken als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken 
haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben. 

 
c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumenta-

rium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf: 
 
- Erfassung der Geschäfte 
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 
- Kontrolle der Geschäfte? 
 
Ein entsprechendes Instrumentarium existiert nicht. Die Geschäfte werden nur im Einzelfall durch 
die Betriebsleitung abgeschlossen, das letzte Geschäft erfolgte im Jahr 2012. 
 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen? 
 
Eine Erfolgskontrolle erfolgt nicht, da solche Geschäfte nicht getätigt werden.  
 

e) Hat die Geschäfts-/ Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 
 
Arbeitsanweisungen existieren nicht, da solche Geschäfte grundsätzlich nicht getätigt werden. 
 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen 
Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 
 
Entsprechende Regelungen existieren nicht.  
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6. Interne Revision 
 
Bei der Einrichtung besteht aufgrund der Betriebsgröße keine eigenständige Interne Revision; re-
visorische Aufgaben werden durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Niederkassel wahr-
genommen. 
 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revisi-
on/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch 
eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

 
b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? 

Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenskonflikten? 
 
c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revisi-

on/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander un-
vereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch ge-
trennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention be-
richtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

 
d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? 
 
e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um wel-

che handelt es sich? 
 
f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 

Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revisi-
on/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 
 
 

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans 

 
a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsor-

gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist? 
 
Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass bei zustimmungs-
pflichtigen Rechtsgeschäften keine vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt 
wurde. 

 
b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 
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Anlage 8/8 

Nach unseren Feststellungen wurden keine Kredite an den entsprechenden Personenkreis ge-
währt. 

 
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 

ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wor-
den sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 
Solche Maßnahmen wurden auskunftsgemäß nicht vorgenommen. Wir haben im Rahmen unserer 
Prüfung keine Hinweise auf solche Maßnahmen gefunden. 

 
d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 

Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans über-
einstimmen? 
 
Abweichungen konnten von uns nicht festgestellt werden. 

 
 

8. Durchführung von Investitionen 
 
a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle 

Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 
 
Investitionen werden im Rahmen des Wirtschaftsplans beschlossen und im Folgenden entspre-
chend realisiert. Wirtschaftlichkeitsberechnungen i.w.S. werden insbesondere bei Tiefbaumaß-
nahmen durchgeführt. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Aufwandswirksamkeit oder Akti-
vierungsfähigkeit geprüft. 

 
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 

ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen 
(z.B. den Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 
 
Nach unseren Feststellungen im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür erge-
ben, dass die Unterlagen für die Preisermittlung nicht ausreichend gewesen wären. 
 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht? 
Nach Aussagen des Eigenbetriebs erfolgt die Feststellung der Abweichung im Bereich der Mittel-
überwachung. Für Begründung und Erläuterung der Abweichung ist die ausführende Abteilung 
(kaufmännischer oder technischer Bereich) verantwortlich. Die Kommunikation erfolgt über die 
quartärlichen Zwischenberichte. 
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Anlage 8/9 

Im Berichtsjahr wurden namentlich Investitionen von T€ 879 verschoben oder zurückgestellt; zum 
einem haben sich die im Zusammenhang stehenden Erschließungsmaßnahmen ins Folgejahr ver-
schoben oder zum anderem waren aufgrund personeller Veränderungen die Maßnahmen im Be-
richtsjahr nicht durchführbar. 
 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in wel-
cher Höhe und aus welchen Gründen? 
 
Nach Aussagen des Eigenbetriebs können sich Abweichungen in einzelnen Fällen durch nicht 
vorhersehbare Schwierigkeiten bei der Durchführung der Maßnahmen (Bodenbeschaffenheit etc.) 
ergeben. Auch hier werden wesentliche Sachverhalte im Rahmen der quartärlichen Zwischenbe-
richte kommuniziert. 

 
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-

schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 
 
Im Rahmen unserer Prüfung haben sich dafür keine Anhaltspunkte ergeben. 
 

 
9. Vergaberegelungen 
 
a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, 

VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 
 
Die aktualisierte Vergabeordnung wurde im Rat der Stadt Niederkassel am 26. Februar 2019 ver-
abschiedet und trat somit am 27. Februar 2019 in Kraft; mit Datum vom 27. August 2020 wurde ei-
ne weitere Aktualisierung beschlossen, die am 28. August 2020 in Kraft trat. 
 
Auskunftsgemäß erfolgten die Auftragsvergaben gemäß VOB und VOL.  
 
Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die einschlägigen 
Vergaberegelungen nicht beachtet wurden. 
 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote 
(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 
 
Auskunftsgemäß werden bei solchen Geschäften Vergleichsangebote eingeholt. 
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10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan 
 
a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

 
Durch die Vorlage der Zwischenberichte gemäß § 20 EigVO NRW sowie durch die stattfindenden 
Sitzungen des Betriebsausschusses der Stadtwerke Niederkassel wird das Überwachungsorgan 
ausreichend informiert. 

 
b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 
Die Berichte sind nach unseren Feststellungen ausreichend untergliedert, um dem Überwa-
chungsorgan einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes zu geben. 

 
c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-

terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß 
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unter-
lassungen vor und wurde hierüber berichtet? 
 
Nach unseren Feststellungen wurde das Überwachungsorgan angemessen und zeitnah unterrich-
tet. Nach unseren Feststellungen lagen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungs-
gemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr vor, über die das Überwachungsorgan 
nicht unterrichtet worden ist. 

 
d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-

sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 
 
Im Berichtsjahr wurde keine Berichterstattung nach § 90 Abs. 3 AktG durchgeführt. 

 
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder 

unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 
 
Siehe Antwort zu d). 

 
f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-

den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erläutert? 
 
Auskunftsgemäß besteht eine Vermögenshaftpflichtversicherung. Eine D&O Versicherung existiert 
nicht. 

 
g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-

gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wor-
den? 
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Anhaltspunkte für Interessenskonflikte haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. 
 
 
11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 
 
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

 
Nicht betriebsnotwendiges Vermögen oder ungewöhnliche Bestände sind im Rahmen unserer Prü-
fung nicht festgestellt worden. 

 
b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

 
Auffallend hohe oder niedrige Bestände sind im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt wor-
den. 
 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegen-
stände wesentlich beeinflusst wird? 
 
Solche Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben. 
 

 
12. Finanzierung  
 
a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-

sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsver-
pflichtungen finanziert werden? 
 
Auf die Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzlage unter Abschnitt 6.1 sowie 6.2 im Hauptteil 
dieses Berichts wird hingewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 36,52 % (Vorjahr: 33,78 %) bzw. 
unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse 52,05 % (Vorjahr: 49,67 %). Die we-
sentlichen Investitionsverpflichtungen werden fremdfinanziert. 

 
b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditauf-

nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 
 
Entfällt, da der Eigenbetrieb keine Tochtergesellschaften hat oder Beteiligungen hält. 

 
c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der 

öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbunde-
nen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 
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Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr keine Investitionszuschüsse von öffentlicher Seite erhalten.  
 

 
13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 
 
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-

tung? 
Nach unseren Feststellungen ist die Eigenkapitalausstattung angemessen. 

 
b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss von T€ 350 (VJ: T€ 359) 
in die Allgemeine Rücklage einzustellen. 
 
Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage vereinbar. 

 
 
14. Rentabilität / Wirtschaftlichkeit 
 
a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzern 

unternehmen zusammen? 
 
Im Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschaftete der Eigenbetrieb in den einzelnen Sparten folgende Jah-
resergebnisse: 
                    Vorjahr 
          T€   T€ 
 

Wasserwerk        454  419 
Personenfährbetrieb       - 76  - 81 
Photovoltaik         -28    21 
          350  359 
 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 
 
Es liegen keine entscheidenden einmaligen Vorgänge vor. 

 
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-

hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden? 
 
Anhaltspunkte für die Abwicklung von Leistungsbeziehungen zu unangemessenen Konditionen 
haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben. Die Entgelte aus den Geschäftsbesor-
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gungsverträgen und sonstigen Leistungsbeziehungen innerhalb der Konzernstruktur sind unserer 
Meinung nach angemessen. 

 
d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

 
Die Konzessionsabgabe wurde sowohl steuer- als auch preisrechtlich erwirtschaftet. 

 
 
15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 
 
a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 

waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 
 
Die Sparte „Personenfährbetrieb“ ist strukturell defizitär. Die Stadtwerke Wesseling GmbH beteiligt 
sich mit einem Verlustausgleich i.H.v. 50% des Jahresfehlbetrages; das entspricht im Berichtsjahr 
einem Betrag von T€ 76 (Vorjahr T€ 81). 
 
In der Sparte „Photovoltaik“ konnten durch einen Sturmschaden einige Anlagen temporär nicht ge-
nutzt werden und mussten repariert werden; hierfür wurden T€ 43 (VJ: T€ 0) verausgabt. Dies 
führte in dieser Sparte im Jahr 2019 zu einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ -28 (VJ: T€ 21).  
 
In den Sparten „Wasserwerk“ wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. T€ 454 (VJ: T€ 419) erwirtschaf-
tet. 
 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, um welche Maßnah-
men handelt es sich? 
 
Maßnahmen, um den Verlust der Sparte „Fährbetrieb“ zu begrenzen, können nur einen sehr be-
grenzten Einfluss auf das Ergebnis der Sparte haben, da die Kosten einen fixen bzw. relativ fixen 
Charakter haben. Der Verlust der Sparte „Photovoltaik“ ist aufgrund des Sturmschadens einmalig; 
auch im Jahr 2020 wird aufgrund notwendiger Sicherungsmaßnahmen mit einem Verlust (T€ -26) 
gerechnet. 
 
 

16. Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage 
 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 
 
Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 350 (Vorjahr: T€ 359) erzielt, der im 
Wesentlichen aus der Sparte „Wasserwerk“ resultiert; in der Sparte „Personenfährbetrieb“ wurde 
strukturbedingt ein Fehlbetrag in Höhe von T€ -76 und in der Sparte „Photovoltaik“ aufgrund von 
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Instandhaltungen, verursacht durch einen Sturmschaden, ein Fehlbetrag in Höhe von T€ -28 er-
wirtschaftet. 

 
b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-

ternehmens zu verbessern? 
 
Aufgrund des Jahresüberschusses war es nicht notwendig, besondere Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Ertragslage einzuleiten. Wir verweisen auf Fragenkreis 15. 
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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